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(3) § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 JMStV, § 30 PrO-FSF 
(Offensichtlich schwere Jugendgefährdung): 

 

§ 4 JMStV 

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote ferner unzulässig, wenn 
sie 

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ih-
re Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmedi-
ums schwer zu gefährden. 

Erläuterung: 
Da die Ausnahmeregelung des § 4 Abs. 2 S. 2 JMStV nur für Telemedien gilt, sind offen-
sichtlich schwer jugendgefährdende Programme im Rundfunk generell unzulässig.  

Der Begriff der „schweren“ Gefährdung i. S. d. Bestimmung bezeichnet nicht etwa ein er-
höhtes Risiko schädlicher Folgen, gemeint ist vielmehr die Möglichkeit, dass es zu schwer-
wiegenden Entwicklungsschäden kommt. Ob diese Möglichkeit besteht, ist wie bei sonsti-
gen Programmprüfungen unter Berücksichtigung der „besonderen Wirkungsform“ des 
Fernsehens zu beurteilen. 

Auf der Basis einer Entscheidung des BVerwG zum früheren § 6 GjS sind als schwer ge-
fährdend zunächst Sendungen anzusehen, die – ebenso wie die in § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 8, 
10, 11 JMStV genannten – eine der Wertordnung des Grundgesetzes krass widerspre-
chende Tendenz haben, sich also z. B. gegen die Achtung der Menschenwürde, die ver-
fassungsmäßige Ordnung, die Völkerverständigung usw. richten, und Minderjährige daher 
zu einer entsprechenden Einstellung verleiten können. Beispiele für solche Sendungen 
sind in § 30 PrO-FSF aufgeführt. Hinzuzufügen ist allerdings, dass Sendungen die in § 30 
Abs. 1 und 2 PrO-FSF genannten oder ähnliche Tendenzen (Verherrlichung von Gewalt, 
Befürwortung von Gewalt zu Durchsetzung sexueller Interessen usw.) nicht nur dann auf-
weisen können, wenn sie Gewaltdarstellungen und sexuelle Darstellungen enthalten, son-
dern sie auch rein verbal, z. B. durch die Äußerungen eines Moderators, verfolgen können.  

Schwer gefährdend können aber nicht nur sozialethisch desorientierende Sendungen sein, 
sondern auch solche, die dazu führen können, dass Minderjährige sich selbst schädigen 
oder – wie im Fall des § 4 Abs. 1 Nr. 9 JMStV – Schädigungen durch andere dulden oder 
in der Entwicklung ihrer Eigenverantwortlichkeit gravierend geschädigt werden. Unzulässig 
sind daher auch Sendungen, die z. B. Selbstmord verherrlichen oder verharmlosen, selbst-
gefährdende Verhaltensweisen zeigen und eine erhebliche Gefahr der Nachahmung be-
gründen, zum Drogenkonsum anreizen, aber auch solche, die Minderjährige dazu veran-
lassen können, sich als minder berechtigt als Erwachsene anzusehen und deren 
rechtswidrige Handlungen zu dulden oder auch solche, die z. B. für eine Sekte werben, 
deren Mitglieder dazu gebracht werden, die Verantwortung für sich aufzugeben und unbe-
dingten Gehorsam gegenüber der Sektenleitung zu üben. Sendungen, die lediglich dazu 
führen können, dass Minderjährige einem in der Gesellschaft umstrittenen – teils akzeptier-
ten, teils abgelehnten – Trend (z. B. zu kosmetischen Operationen) folgen, fallen dagegen 
nicht unter das Verbot. Eine schwere Gefährdung der Entwicklung zur Eigenverantwortlich-
keit wäre bei einer solchen Sendung erst dann anzunehmen, wenn sie Kinder oder Ju-
gendliche unter psychischen Druck setzten würde, dem propagierten Trend zu folgen. 
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Unzulässig ist eine Sendung gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 JMStV aber nicht bereits dann, wenn 
sie in dem o. g. Sinne schwer jugendgefährdend ist. Hinzukommen muss vielmehr, dass 
dies offensichtlich ist. Nach einer Entscheidung des BVerfG zu § 6 GjS. deren Aussagen 
auch für § 4 Abs. 2 Nr. 3 JMStV gelten, bedeutet dies, dass der schwer jugendgefährdende 
Charakter einer Sendung sich für jeden unbefangenen Betrachter aus ihrem Gesamtein-
druck oder aus besonders ins Auge springenden Einzelheiten ergeben muss. An der Of-
fensichtlichkeit fehlt es dagegen, wenn die Feststellung der Eignung zur schweren Gefahr-
dung eine detaillierte Inhaltskontrolle der Sendung erfordert.  
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A. Gesetzliche Grundlagen 

Nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV sind Angebote im Rundfunk und in Telemedien „unbeschadet 

strafrechtlicher Verantwortlichkeit unzulässig, wenn sie den Krieg verherrlichen“. 

Nach der Amtlichen Begründung der Vorschrift entspricht das Verbot inhaltlich den für Träger-

medien geltenden jugendschutzrechtlichen Vertriebsbeschränkungen des § 15 Abs. 2 Nr. 2 

JuSchG sowie den vormals geltenden Regelungen des § 3 Abs. 1 Nr. 2 RStV und des § 8 Abs. 1 

Nr. 2 MDStV.1 Damit ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber mit Inkrafttreten der neuen Ju-

gendschutzgesetze im April 2003 von keiner Änderung der bisherigen Auslegung des Kriegs-

verherrlichungstatbestandes ausgegangen ist.2 

B. Auslegungsgrundsätze zum Verbotstatbestand der 
„Kriegsverherrlichung“ 

1. Auslegungsgrundsätze der Rechtsprechung 

a) Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat vor allem in zwei früh ergangenen Entscheidun-

gen der 1960er Jahre konkretisierende Auslegungsgrundsätze zum Rechtsbegriff der „Kriegs-

verherrlichung“ entwickelt, die bislang in der Rechtsprechung auch nicht revidiert worden sind. 

Vielmehr erfuhren sie mittelbar weithin eine Bestätigung durch das Urteil des BVerwG vom 03. 

03. 1987 (- 1 C 17/86)3 sowie durch eine zivilgerichtliche Entscheidung des OLG Köln vom 

16.09.1993 (- 7 U 72/92)4 und sind im Übrigen bis heute Bestandteil der Spruchpraxis der 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)5 (hierzu unten 2.). Allerdings ist zu be-
                                                 
1 Vgl. Bayer. LT-Drs. 14/10246, S. 16. 

2 Auch der Bundesgesetzgeber ging hinsichtlich der Regelung des § 15 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG davon aus, dass die 

Vertriebsbeschränkung für kriegsverherrlichende Medien mit den vor Inkrafttreten der neuen Gesetze im April 

2003 geltenden Verbotstatbeständen des § 8 MDStV „korrespondieren“, vgl. BT-Drs. 14/9013, S. 23. Dies deutet 

ebenfalls darauf hin, dass nach dem Willen des Gesetzgebers der Begriff der Kriegsverherrlichung nicht anders als 

zuvor ausgelegt werden soll. 

3 Vgl. BVerwG NJW 1987, 1434 f., in dem die Heranziehung der Auslegungsgrundsätze des BVerwG aus den 1960er 

Jahren durch die Bundesprüfstelle ausdrücklich durch den Senat des BVerwG weiterhin nicht beanstandet wurde. 

4 Vgl. OLG Köln NVwZ 1994, 410, 413: „Dabei besteht in Rechtsprechung und Schrifttum Einvernehmen darüber, 

daß der Teilbegriff der Kriegsverherrlichung weit auszulegen ist. Dies ist geboten, da eine enge Auslegung nur un-

eingeschränkte Lobpreisungen des Krieges treffen würde. Die vom Gesetz und auch von Art. 26 GG angestrebte 

Friedensgesinnung wird in der Vorstellung der Jugend aber nicht nur durch eine uneingeschränkte Lobpreisung 

des Krieges gefährdet. Die gewünschte sozialethische Einstellung kann vielmehr schon durch solche Darstellungen 

gefährdet werden, durch die der Krieg irgendwie qualifiziert positiv bewertet wird, etwa dadurch, daß er als anzie-

hend, reizvoll, wertvoll, als romantisches Abenteuer oder in erster Linie als eine Bewährungsprobe für männliche 

Tugenden und Möglichkeit dargestellt wird, Anerkennung, Ruhm oder Auszeichnung zu gewinnen“. 

5 Die Bundesprüfstelle führt gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 JuSchG erst seit 01.04.2003 die Bezeichnung „Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien“ (BPjM) und hieß zuvor „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften“ (BPS 

bzw. BPjS).  
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achten, dass die frühen Urteile eine andere Gesetzeslage betreffen. Zum damaligen Zeitpunkt 

stellte der Tatbestand der Kriegsverherrlichung kein Absolutverbot im Jugendschutz dar (vgl. § 

4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV) und begründete auch kein automatisches Vertriebsverbot wegen 

schwerer Jugendgefährdung (vgl. heute § 15 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG). Vielmehr wurde die Kriegs-

verherrlichung vom Gesetzgeber damals lediglich als ein beispielhaftes Attribut angesehen, das 

eine „einfache“ Jugendgefährdung und damit eine Indizierung durch die Bundesprüfstelle be-

gründen konnte.6 

Dieser Umstand ist deshalb wichtig, weil das BVerwG den Begriff der Kriegsverherrlichung ge-

rade vor dem Hintergrund sehr weit ausgelegt hatte, dass die damals nur beispielhaft genann-

te Kriegsverherrlichung lediglich eine Unterkategorie der sittlichen Jugendgefährdung i.S.d. In-

dizierungstatbestands war. In diesem Kontext ist der Wortlaut der nachfolgend wiedergegebe-

nen Entscheidungen des BVerwG zu sehen: 

� BVerwG, Urt. v. 12.01.1966 - BVerwG V C 104.63: „Wird von diesem Oberbegriff aus 

[gemeint ist der Begriff der „sittlichen Jugendgefährdung, Anm. Verf.] der Teilbegriff der 

Kriegsverherrlichung betrachtet, so erhellt, dass unter dem Gesichtspunkt der sittlichen Ju-

gendgefährdung die Kriegsverherrlichung im engeren Sinne den Kriegskomplex als literari-

sches Thema nicht erschöpft, der Begriff »Verherrlichung des Krieges« vielmehr weit auszu-

legen ist. Eine enge Auslegung würde nur uneingeschränkte Lobpreisungen des Krieges tref-

fen und alle Kriegsdarstellungen unerfasst lassen, die an den Schrecken des Krieges blind 

vorbeigehen. Das Gesetz »erstrebt Friedensgesinnung« (…). Diese auch von Art. 26 GG ge-

forderte sozialethische Einstellung wird in der Vorstellung der Jugend nicht nur durch eine 

uneingeschränkte Lobpreisung des Krieges gefährdet. Sie zu gefährden ist vielmehr schon 

eine Darstellung geeignet, „durch welche der Krieg irgendwie qualifiziert positiv bewertet 

wird, durch die er als anziehend, reizvoll, als romantisches Abenteuer oder als wertvoll, oder 

auch nur als eine hervorragende, auf keinem anderen Gebiete zu erreichende Bewährungs-

probe für männliche Tugenden und heldische Fähigkeiten oder auch nur als eine einzigartige 

Möglichkeit erscheint, Anerkennung, Ruhm oder Auszeichnung zu gewinnen (…). Über diese 

Umschreibung hinaus wird allerdings (…) eine sittliche Gefährdung der Jugend schon dann 

zu besorgen sein, wenn der Krieg nicht als eine einzigartige, auf keinem anderen Gebiet zu 

erreichende Bewährungsprobe der Männlichkeit, sondern nur in erster Linie als eine solche 

Bewährungsprobe erscheint. Mit einer derartigen Kriegsverherrlichung wird (…) der Blick ge-

rade des bewährungsbereiten Teils der Jugend von der Tatsache abgelenkt, dass letztlich 

entscheidend für die Daseinsbehauptung der Völker die Bewährung ihrer Menschen im Alltag 

ist, die Bewährung gegenüber den Anforderungen von Familie und Beruf, gegenüber den 

Notwendigkeiten von Staat und Gesellschaft, gegenüber den berechtigten Ansprüchen oder 

der Not der Mitmenschen. Die Bundesprüfstelle hat in ihrer oben angeführten Entscheidung 

verneint, dass eine Verherrlichung des Kriegers zugleich eine Verherrlichung des Krieges 

sei. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Verherrlichung des einen stets auch die Verherrli-

chung des anderen bedeutet. Eine Entscheidung ist hier nur von Fall zu Fall möglich“.7 Der 

Senat führt im Rahmen der weiteren Urteilsbegründung zudem explizit aus, dass „gegen ei-

ne sachliche, unpathetisch-nüchterne Darstellung der betreffenden [Kriegs-]Ereignisse, Ver-

                                                 
6 Der damals geltende § 1 Abs. 1 S. 2 GjS zählte die Kriegsverherrlichung namentlich als Beispiel für eine „sittliche 

Jugendgefährdung“ im Sinne des Indizierungstatbestandes auf. 

7 BVerwG, Urt. v. 12.01.1966 - BVerwG V C 104.63, BVerwGE 23, 112, 115 f. 
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hältnisse und Verhaltensweisen“ keine Bedenken bestünden, „dass aber deren Verherrli-

chung in der Form einer »Saga« den Tatbestand der sittlichen Jugendgefährdung“ erfülle.8 

� BVerwG, Urt. v. 11.10.1967 - BVerwG V C 26.67, BVerwGE 28, 61 ff.: „Wenn das O-

berverwaltungsgericht in Übereinstimmung mit dem Urteil des erkennenden Senats vom 12. 

Januar 1966 ausführt, dass der Begriff der Kriegsverherrlichung weit auszulegen sei, so be-

deutet das nicht eine weite Auslegung des Gesetzes, sondern nur eine solche des Beispieles 

»Kriegsverherrlichung«. Dies ist bedenkenfrei, da die Aufzählung der Beispiele, wie aus dem 

Wortlaut des § 1 Abs. 1 Satz 2 GjS »dazu zählen vor allem ...« folgt, nicht erschöpfend ist 

und es sich hier um ein Beispiel der sittlichen Jugendgefährdung handelt, der Begriff 

»Kriegsverherrlichung« sich also auch bei weiter Auslegung im Rahmen des Oberbegriffs 

»Sittliche Gefährdung der Jugend« halten muss. Entgegen der Annahme des Klägers ergibt 

sich aus einer derartigen Auslegung des Begriffes »Kriegsverherrlichung« keineswegs, dass 

es dann grundsätzlich verboten wäre, über den Zweiten Weltkrieg zu berichten. Wie der er-

kennende Senat bereits in seiner Entscheidung vom 12. Januar 1966 (…) auf die Frage, ob 

in der Bundesrepublik ein Buch nicht erscheinen und allen Bevölkerungsteilen zugänglich 

sein dürfe, das Ereignisse, Verhältnisse und das Verhalten von Angehörigen einer Truppe 

der Waffen-SS wirklichkeitsgetreu aufzeichne, geantwortet hat, ist gegen eine sachliche, 

unpathetisch-nüchterne Darstellung der betreffenden Ereignisse, Verhältnisse und Verhal-

tensweisen in der Tat keine Einwendung zu erheben. Gegen diese Grundsätze verstößt aber 

das indizierte Buch, indem es den Eindruck erweckt, als ob die Anschauungen des Verfas-

sers in der Zeit der geschilderten Ereignisse allgemein geteilt worden seien und indem es 

nicht erkennen lässt, dass diese schon damals keineswegs allgemein vertretenen Anschau-

ungen heute von allen gutwilligen Urteilsfähigen als falsch und schädlich erkannt worden 

sind. Das in Art. 5 Abs. 1 GG verbriefte Grundrecht der freien Meinungsäußerung auf das 

sich der Kläger beruft, unterliegt nach Art. 5 Abs. 2 GG unter anderem der Beschränkung 

durch die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend. Hiernach ist es unzweifel-

haft, dass den Krieg und verfassungsfeindliche Tendenzen verherrlichende Bücher der Indi-

zierung unterliegen. Es stellt nicht eine unzulässige Einschränkung der Meinungsfreiheit dar, 

derartige Bücher Jugendlichen vorzuenthalten, sondern einen Missbrauch der Meinungsfrei-

heit, ein Buch auch der Jugend zugänglich machen zu wollen, in dem verhängnisvolle An-

schauungen einer vergangenen Zeit unter Berufung auf angebliche Gesetze der Romantech-

nik so dargestellt werden, als ob diese Anschauungen früher allgemeingültig gewesen und 

auch heute noch zu bejahen seien“.9 

� BVerwG, 03.03.1987 - 1 C 17/86, NJW 1987, 1434 f.: Das BVerwG bestätigte in dem 

genannten Urteil von 1987 ausdrücklich die vormals ergangene Rechtsprechung aus den 

1960er Jahren.  Zudem wird festgestellt, dass die Indizierungspraxis der Bundesprüfstelle 

nicht zu beanstanden sei, soweit es als „sittlich gefährdend“ angesehen werde, „wenn in ei-

ner Schrift „der Krieg verharmlost wird, d. h., wenn die Schrecken des Krieges nicht er-

wähnt werden, die unsäglichen Opfer und Leiden nicht bewusst gemacht werden".10 

                                                 
8 BVerwG, aaO. BVerwGE 23, 112, 117 f. 

9 BVerwG, Urt. v. 11.10.1967 - BVerwG V C 26.67, BVerwGE 28, 61 ff. 

10 Vgl. BVerwG NJW 1987, 1434 f. 
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b) Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster 

Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hatte sich im Zusammenhang mit der Indizierung 

der Schallplatte „Aus dem Führerhauptquartier“ in der Begründung des Urteils vom 17.05.1972 

(- XII A 554/70) ebenfalls mit dem damals als Beispielsfall der Jugendgefährdung geregelten 

Rechtsbegriff der Kriegsverherrlichung auseinandergesetzt. Dabei folgt das Gericht indes im 

Wesentlichen nur den Ausführungen des BVerwG im oben wiedergegebenen Urteil vom 

12.01.1966 [siehe oben a)]. Die Erwägungsgründe der Bundesprüfstelle für eine Indizierung 

des Tonträgers werden durch das OVG Münster mit der Begründung bestätigt, dass die Inhalte 

„deutlich darauf ausgerichtet“ seien, den Krieg aus der Sicht des Siegreichen mit der Begeiste-

rung des Angriffs und der Faszination des Erfolges, als Möglichkeit der Bewährung und des 

Ruhms darzustellen, während die mit jedem Krieg auf jeder Seite verbundenen unsäglichen 

Opfer und Leiden dagegen nicht bewusst gemacht“ würden. Dies ergebe sich im vorliegenden 

Fall aus der Auswahl der Auszüge aus Wehrmachtsberichten sowie aus „zahlreichen und jeweils 

breit eingefügten Kampfliedern, denen von ihrer Aufgabe her schon eine entsprechende stimu-

lierende, aggressive Tendenz eigen“ sei.11 Ergänzend wurde die Erwägung herangezogen, dass 

die Darstellung auf der Schallplatte den wahren Hergang des Zweiten Weltkriegs verzerre und 

der Angriffskrieg letztlich als „dem deutschen Volk aufgezwungene Notwehrhandlung“ erschei-

ne. 

Das OVG Münster hatte sich des Weiteren im Urteil vom 04.06.1987 (- 10 A 1148/84) mit der 

Indizierung eines Brettspiels „Risiko“ zu befassen, dass u.a. mit der Begründung durch die 

Bundesprüfstelle in die Liste nach § 1 GjS a.F. aufgenommen worden war, es sei kriegsver-

herrlichend. Das Gericht teilte diese Auffassung nicht und stellte maßgeblich darauf ab, dass 

bei dem Brettspiel aufgrund darstellerischer Verfremdung es an dem für den Charakter der 

Kriegsverherrlichung notwendigen „Realitätsbezug“ fehle. Das OVG Münster führt in der Ur-

teilsbegründung u.a. aus: 

„Von der Spielbrettanlage, der Funktion der Steine, dem Inhalt der Anleitungskarten und der 

Spielanleitung her geht es dem Spiel darum, sich mit Hilfe von Würfelglück und Spielstrategie 

unter Einsatz von Armeen symbolisierenden Steinen in den Besitz von Spiel-Ländern zu setzen, 

die eigenen Spiel-Armeen zu vergrößern und fremde Spielarmeen auszuschalten. Eine über die 

fiktive Spielsituation hinausgehende Anknüpfung an tatsächlich äußere Gegebenheiten oder re-

ale menschliche Verhaltensweisen folgt hieraus jedoch nicht. Der fehlende Realitätsbezug be-

ginnt bereits bei dem als Weltkarte gestalteten Spielfeld, dass zwar fünf Kontinente wiedergibt, 

aber aufgeteilt in insgesamt nur 42 Staaten, die durchweg keine Identität mit tatsächlich exis-

tierenden Staaten und ihren Begrenzungen aufweisen. Die Verfremdung gegenüber Gegeben-

heiten und Geschehnissen auf der Welt setzt sich fort in der Einzeichnung eines historischen 

Segelschiffs und eines tauchenden Walfisches im Spielfeld und einer antiquierten Spielzeugka-

none auf dem Spielkarton und der Vorderseite der Spielanleitung sowie auf den Spielkarten. 

Mehr als verfremdet wirkt ferner die Symbolisierung der Armeen durch Plastiksteine, die in ih-

rer Formgebung keinen Bezug zu militärischen Gegenständen haben, außerdem die Verwen-

dung von Würfeln zur Auslösung der Spielaktionen. Diese Lösung von wirklichem Kriegsge-

schehen zeigt sich vor allem auch beim Spielen. Hierbei geht für den Spieler der gedankliche 

Zusammenhang zum Erobern fremder Länder mit kriegerischen Mitteln völlig verloren“.12 

                                                 
11 Vgl. OVG Münster, Urt. v. 17.05.1972 - XII A 554/70, S. 20. 

12 Vgl. OVG Münster, Urt. v. 04.06.1987 – 10 A 1148/84. 



Dr. M. Liesching – Kriterien „Kriegsverherrlichung“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV) 

 

 

6

c) Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Köln 

Auch das Verwaltungsgericht (VG) Köln hat sich im Zusammenhang mit der Überprüfung der 

Indizierungspraxis der Bundesprüfstelle mehrfach mit dem Rechtsbegriff der „Kriegsverherrli-

chung“ auseinandergesetzt. Auch hier wird allerdings im Wesentlichen nur der bereits darge-

legten Rechtsprechung des BVerwG gefolgt. Im Bezug auf die Indizierung eines Kriegsroman-

heftes aus der Reihe „Der Landser“ mit dem Titel „Die Schlacht von Avranches“ wird im Urteil 

vom 02.11.1982 (- 10 K 2758/81) hierauf verwiesen. Die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle 

wird dabei weitgehend bestätigt. Wörtlich wird im Bezug auf die Erfassung und Bewertung des 

indizierungsgegenständlichen Inhaltes in dem Urteil ausgeführt: 

„Die BPS ist von einem zutreffenden und vollständig ermittelten Sachverhalt ausgegangen, in-

dem sie festgestellt hat, die Hauptfiguren des Heftes seien der Obergefreite Trude und sein 

ständiger Begleiter, der Obergefreite Ohl, deren Vorgesetzte, ein Leutnant und ein Feldwebel, 

sowie ein fiktiver General des Widerstandes, die sich unablässig im Kampf und auf dem Rück-

zug befänden. Das Heft enthalte einerseits die bewundernde Schilderung der Heldentaten die-

ser einzelnen Soldaten, die sehr konkret beschrieben und damit dem Leser nahe gebracht 

würden. Andererseits berichtet das Heft zwar von feindlichen Angriffen, Kampfszenen und Ge-

fallenen, jedoch durch den gewählten knappen, unpersönlichen Sprachstil in einer das Grauen 

dieser Ereignisse verharmlosenden Form. Die Kriegsereignisse würden darüber hinaus durch 

die getroffene Wortwahl zur lyrischen Idylle, die den jugendlichen Leser den Eindruck vermit-

telte, ein feindlicher Bomben- oder Panzerangriff sei letztlich eine Bagatelle“. 

Weiter heißt es: „Die BPS hat bei ihrer Entscheidung die richtigen Wertmaßstäbe zu Grunde 

gelegt, indem sie das verfassungsrechtliche Gebot, Friedensgesinnung zu erstreben, zutreffend 

dahingehend konkretisiert hat, dass Schriften dieses Gebot dann verletzen, wenn in ihnen die 

Schrecken und Leiden des Krieges verniedlicht und bagatellisiert werden und demgegenüber 

die Heldentaten einzelner in den Vordergrund gerückt werden und dadurch der Krieg letztlich 

als Abenteuer erscheine, der einzelne Mann sich mit etwas Glück bewähren könne, indem er 

zeigen könne, dass er ein richtiger Kerl ist. Zudem hat die BPS zutreffend darauf abgestellt, 

dass allen in § 1 Abs. 1 Satz 2 GjS genannten Beispielen die Eignung anhaftet, die Jugend zu 

einer sittlichen Fehlhaltung gegenüber Erscheinungen des menschlichen Lebens, insbesondere 

des Gemeinschaftslebens zu führen, und dass unter dem sich hieraus ergebenden Oberbegriff 

der Gesichtspunkt der Kriegsverherrlichung weit auszulegen ist. (…) Die Auslegung der BPS, 

das verfahrensgegenständliche Heft erfülle diese Kriterien, in dem es die Taten der Obergefrei-

ten Truden und Ohl sowie deren Vorgesetzten sowie deren Gedanken und Gefühle sehr genau 

und eindringlich beschreibe und dem Leser nahebringe, während die Schrecken und Opfer des 

Krieges lediglich in allgemein gehaltenen, austauschbaren, distanzierten Schilderungen darge-

stellt würden, ist hinlänglich vertretbar und daher nicht zu beanstanden. Es ist zumindest ver-

tretbar, die Art und Weise der Darstellung der Kampfhandlungen, soweit sie die Hauptperson 

betreffen, sowie die allgemeinen Kampf-und Abwehrszenen so zu interpretieren, wie es die 

BPS getan hat“.13 

Das VG Köln hatte sich des Weiteren im Urteil vom Urt. v. 10.01.1984 (– 10 K 6287/82) und 

zuvor im Beschluss vom 12.04.1983 (- 10 L 1493/82) mit der Indizierung eines Brettspiels „Ri-

siko“ zu befassen. Ebenso wie das bereits oben b) dargestellte Urteil des OVG Münster lehnte 

                                                 
13 Vgl. VG Köln, Urt. v. 02.11.1982 – 10 K 2758/81. 
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auch das Verwaltungsgericht das Vorliegen einer Kriegsverherrlichung bei dem Brettspiel ab, 

und begründete dies auch mit dem fehlenden Realitätsbezug. Insbesondere hätte die Bundes-

prüfstelle nach Ansicht des Gerichts die zahlreichen Verfremdungseffekte bei der Spielgestal-

tung nicht hinreichend berücksichtigt.14 Die Ausführungen in der Urteilsbegründung entspre-

chen im Wesentlichen denen des OVG Münster [hierzu oben b)]. 

2. Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien 

a) Spruchpraxis im Allgemeinen 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)15 folgt in ständiger Spruchpraxis 

den dargelegten Auslegungsgrundsätzen insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts.16 Je-

denfalls in dem Zeitraum, in dem die Kriegsverherrlichung lediglich einen Indizierungstatbe-

stand (also einen Beispielsfall für eine „einfache“ Jugendgefährdung) darstellte, ging die Bun-

desprüfstelle des Weiteren auch davon aus, dass auch verharmlosende Medien erfasst werden, 

in „denen die Schrecken und Leiden des Krieges kaum erwähnt werden und demgegenüber der 

Krieg als Abenteuer oder als Möglichkeit erscheint, gegenüber den sonstigen »Alltagstrott« et-

was zu erleben“.17 Insbesondere wird als jugendgefährdend im Sinne des damals geltenden § 1 

Abs. 1 des Gesetzes zur Bekämpfung jugendgefährdender Schriften (GjS) angesehen, „wenn 

über die Schrecken des Krieges nur wenig berichtet wird und so bei dem Jugendlichen zwangs-

läufig der Eindruck entstehen muss, der Krieg sei interessant, erstrebenswert und letztlich un-

gefährlich“. Diese weite Auslegung des Begriffs „kriegsverherrlichend“ sei nach Ansicht der 

BPjM insofern geboten, als nach dem damals geltenden GjS Kinder und Jugendliche generell 

vor sozialpolitischer Desorientierung im Sinne einer Abweichung von den im Grundgesetz ver-

ankerten Werten geschützt werden sollen. Einer dieser Werte sei aber die Friedensgesinnung, 

die das Grundgesetz anstrebe. 

Eine diesem Wert entgegengesetzte Geisteshaltung könne der Jugendliche aber nicht nur ein-

nehmen, wenn ihm der Krieg verherrlichend dargestellt wird, sondern auch dann, wenn der 

Krieg verharmlost wird, das heißt, wenn die Schrecken des Krieges nicht erwähnt werden, die 

unsäglichen Opfer und Leiden nicht bewusst gemacht werden. Durch eine solche Darstellung 

                                                 
14 Vgl. VG Köln, Urt. v. 10.01.1984 – 10 K 6287/82. 

15 Die Bundesprüfstelle führt gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 JuSchG erst seit 01.04.2003 die Bezeichnung „Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien“ (BPjM) und hieß zuvor „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften“ (BPS 

bzw. BPjS). Auch wenn sich ein Teil der nachfolgend wiedergegebenen Spruchpraxis aus dem Zeitraum vor In-

krafttreten des JuSchG stammt, wird im Rahmen der Gutachtensausführungen – ausgenommen bei Zitaten – die 

neue Bezeichnung „BPjM“ nach § 17 Abs. 1 S. 2 JuSchG verwandt. 

16 Vgl. z.B. BPjS-Entsch. Nr. 2027 v. 03.05.1968 – „Aus dem Führerhauptquartier“; BPjS-Entsch. Nr. 3039 v. 

02.04.1981 – „Der Landser – Die Schlacht von Avranches“; BPjS-Entsch. Nr. 3266 v. 27.07.1982 – „Risiko“; BPjS-

Entsch. Nr. 3513 v. 05.09.1985 – „Die rote Flut“; BPjS-Entsch. Nr. 4104 v. 10.01.1991 – „Die verlorene Legion“; 

BPjS-Entsch. Nr. 4132 v. 06.06.1991 – „Wings Comp.“; BPjS-Entsch. Nr 4600 vom 13.06.1996 – „Panzer Gene-

ral“; BPjS-Entsch. Nr. VA 1/03 v. 25.02.2003 und BPjS-Entsch. Nr. 5172 v. 06.03.2003 – „Command & Conquer“ 

- Generals“. 

17 Vgl. BPjS-Entsch. Nr. 3513 v. 05.09.1985 – „Die rote Flut“. 
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könne eine positive Einstellung des jugendlichen Konsumenten zum Krieg gefördert werden. 

Dies gelte insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass seit Beendigung des letzten Krieges 

einige Zeit vergangen sei und gerade die jüngere Generation, da sie den Krieg nicht miterlebt 

habe, mit der Grausamkeit und den Schrecken des Krieges nicht vertraut sei. 

b) BPjM-Entsch. zu „Command & Conquer Generals“ 

Besonders ausführlich ging die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien im Rahmen der 

Begründung der Indizierung des Computerspieles „Command & Conquer – Generals“ auf die 

Voraussetzungen der Kriegsverherrlichung ein.18 Neben den bereits ausgeführten allgemeinen 

Auslegungsgrundsätzen der Rechtsprechung wird dort insbesondere auf einzelne Elemente ein-

gegangen, die nach Auffassung der Bundesprüfstelle für die Bewertung des Vorliegens einer 

Kriegsverherrlichung von Bedeutung sein können.  

aa) Realitätsbezug der Kriegsdarstellung 

Zunächst lassen sich der Entscheidungsbegründung der Bundesprüfstelle Ausführungen bezüg-

lich der Fragestellung entnehmen, ob bzw. in welcher Weise besondere Realitätsbezüge der 

Darstellung von Kriegshandlungen nach Auffassung der BPjM auf die Bewertung Einfluss neh-

men können. Die Bundesprüfstelle verweist zunächst darauf, dass das VG Köln in seiner Be-

gründung zur Aufhebung der 1982 erfolgten Indizierung des Brettspiels „Risiko“ eine Kriegs-

verherrlichung verneint, wenn ein konkreter Realitätsbezug fehle.19 Das Darstellen von Kriegs-

handlungen „ohne jeden ideologischen und politischen Hintergrund auf einer unrealistischen 

Weltkarte stelle keine Jugendgefährdung“ dar.20 Bei überwiegend symbolhaften, abstrakten, 

nur auf die technische/strategische Seite des Konfliktes bezogenen Spielinhalten könne daher 

grundsätzlich ein geringes Gefährdungspotential vermutet werden. Je realer das politische 

Konfliktmuster, je „personifizierbarer“ die Akteure der Gegenseite, desto eher sei eine starke 

Identifikationsmöglichkeit des Spielers und damit ein erhöhtes Gefährdungspotential gegen-

über Minderjährigen gegeben. Die Bundesprüfstelle macht sich diese Auslegungsgrundsätze zu 

eigen. Hinsichtlich des starken Realitätsbezugs des Computerspiels führt die BPjM in der Vor-

läufigen Anordnung (VA) v. 25.2.2003, die später durch Entscheidung vom 06.03.2003 bestä-

tigt wurde, aus: 

„Command & Conquer – Generals“ nimmt unverkennbar starke Anleh-
nung an aktuelle politische Konflikte. Schon die erste Mission in der 
Kampagne der USA scheint den Abendnachrichten entsprungen zu sein: 
in der Missionsbeschreibung erfährt der Spieler, die USA hätten in Erfah-
rung gebracht, dass die in Bagdad stationierte GLA Massenvernich-
tungswaffen in ihrem Besitz habe. Nun ist es Aufgabe des Spielers, die 
Truppen der GLA zu zerstören und die Massenvernichtungswaffen zu 
neutralisieren. „Generals“ thematisiert damit drohende realistische Ge-
schehen, und propagiert eine einzige Lösungsmöglichkeit für solche Kon-
flikte: Krieg. 

                                                 
18 Vgl. BPjS-Entsch. Nr. VA 1/03 v. 25.02.2003 und BPjS-Entsch. Nr. 5172 v. 6.3.2003 – „Command & Conquer - 

Generals“. 

19 Vgl. VG Köln, Urt. v. 10.01.1984 – 10 K 6287/82; siehe auch oben B.1 c); VG Köln, Beschl. v. 12.04.1983 – 10 K 

2687/82 sowie OVG Münster, Urt. v. 04.06.1987 – 20 A 1148/84. 

20 Dieser Auffassung ist auch ein Teil der Rechtsliteratur gefolgt, vgl. Erdemir in: Spindler/Wiebe, Internet-Auktionen 

und Elektronische Marktplätze, 2. Aufl. 2005, Kap. 14 Rn. 59 sowie unten 3. 
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Dabei unterstellt „Generals“, das irakische Regime sei gleichzusetzen mit 
islamischen Terrororganisationen. Die GLA wird im Spiel offensichtlich 
zum Stellvertreter von Terrorgruppen wie Al Quaida: ihre Einheiten ha-
ben arabische Gesichtszüge, sprechen mit arabischem Akzent und klei-
den sich in arabischer Weise, die Gebäude sind ebenfalls in arabischem 
Stil gehalten, und auch die einsetzbaren Waffen entsprechen denen von 
islamischen Terrororganisationen. Die Spielanleitung erwähnt darüber 
hinaus, dass die GLA „Schläfer“-Zellen in Europa unterstütze, um ihren 
Einfluss zu vergrößern. 

Gleichzeitig werden die GLA-Truppen mit irakischen Truppen in Verbin-
dung gebracht, da die GLA aus Bagdad heraus operiere. Im späteren 
Verlauf führt der Spieler Schlachten im Jemen und am Hindukusch, bis 
er die GLA schließlich in ihrer „Hauptstadt“ Akmola, der tatsächlichen 
Hauptstadt von Kasachstan, stellt und vernichtet. 

„Command & Conquer- Generals“ suggeriert damit eine Verbindung zwi-
schen islamischen Terroristen und weiten Teilen des Nahen Ostens und 
Zentralasiens, und lässt eine Mentalität erahnen, die schon die Kreuzzü-
ge innehatten: „Tötet sie alle, der Herr wird die seinen schon erken-
nen!“. 

Schon in seinem Vorspann vermittelt das Spiel in zynischer Art und Wei-
se, dass Krieg ein legitimes politisches Mittel sei: zunächst werden Aus-
schnitte von Gesichtern gezeigt, die insofern unkenntlich gemacht wur-
den, dass man nur den unteren Teil des Gesichtes sehen kann. Es be-
stehen jedoch zumindest teilweise vage Anleihen zu den Gesichtern von 
George W. Bush und Kofi Annan. Während dessen erklärt eine Stimme, 
in der modernen Welt würden große Anführer Konflikte mit Worten lö-
sen. Anschließend folgt, untermalt von reißerischer Musik, eine Aufzäh-
lung von Begriffen der modernen Kriegsführung, darunter „Tomahawk-
Rakete“ oder „Bombenteppich“. 

Die Aussage, dass Krieg die einzige Möglichkeit sei, zeigt sich auch dar-
in, dass die GLA trotz mehrfacher Versuche nicht zu Friedensverhand-
lungen bereit sei. Im späteren Verlauf des Spieles erklären sich die GLA-
Truppen zu einer Verhandlung mit UN-Vertretern bereit, nur um den UN-
Konvoi anschließend mit Selbstmordattentätern zu vernichten. 

Einen starken Realitätsbezug stellt „Generals“ nicht nur durch das Spiel-
Szenario, sondern auch durch die zu verwendenden Waffen dar. Die 
Waffenarsenale der Parteien sind an deren reale Arsenale angelehnt: so 
setzen die US-Truppen Comanche- und Chinook-Hubschrauber, Toma-
hawk- und Patriot-Raketen und Tarnkappenbomber ein, die GLA hinge-
gen nutzt umgebaute Pickup-Trucks und Laster sowie veraltetes Kriegs-
material der ehemaligen Ostblock-Staaten, darunter die berüchtigten 
Scud-Raketen, die im Spiel zum Ausbringen von biologischen und che-
mischen Kampfstoffen dienen“.21 

bb) Ästhetisierung militärischer Gewalt 

In der Indizierungsentscheidung zu dem Computerspiel Command & Conquer – Generals“ stellt 

die BPjM des Weiteren auch maßgeblich darauf ab, dass im Rahmen der Spielinhalte „militäri-

sche Gewalt ästhetisiert“ werde. Beispielhaft wird aufgeführt, dass in den Zwischensequenzen 

                                                 
21 Vgl. BPjS-Entsch. Nr. VA 1/03 v. 25.02.2003 - „Command & Conquer – Generals“, bestätigt durch BPjS-Entsch. 

Nr. 5172 v. 06.03.2003 – „Command & Conquer – Generals“. 
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Panzer präsentiert würden, „die in geschlossenen Reihen durch die Wüste rollen oder Kampf-

bomber, die Formationen über feindlichem Gebiet fliegen“. Die in dem Game spielbaren Kam-

pagnen von USA und China endeten jeweils mit „festlichen Militär-Paraden“. Darüber hinaus 

ließen die Amerikaner ihre Luftwaffe „über eine tosende Menge hinweg donnern“, während 

China „seine Panzer auffahren“ lasse. Dabei würden „Salutschüsse der Nuklear-Artillerie durch 

frenetischen Jubel kommentiert“. 

Die „ausgezeichnete Grafik des Spiels“ verstärke die Ästhetisierung zusätzlich dadurch, dass 

„Explosionen in noch nie dagewesenem Detailreichtum“ dargestellt würden. Dabei würden nach 

den Feststellungen des Dreier-Gremiums der BPjM in den Zwischensequenzen „besonders 

dramatische Explosionen in Zeitlupe“ gezeigt. „Atompilze“ füllten „den gesamten Bildschirm 

und Raketen und Flugzeuge ziehen Spuren von Rauch hinter sich her. ABC-Kampfmittel hinter-

lassen nicht nur Tod und Zerstörung, sondern auch bunt leuchtende Nebelschwaden“. An ande-

rer Stelle wird in der Entscheidungsbegründung des Vorläufigen Indizierungsanordnung ausge-

führt, dass „Command & Conquer - Generals“ eine Vielzahl besonders grausamer Kriegswaffen 

und Tötungsarten wie z.B. Atom-Bomben, chemischen Waffen oder Sprengstoffattentaten „in 

epischer Breite zelebriert“.22 

cc) Bejahung des Krieges als legitimes politisches Mittel 

Als weiteren Gesichtspunkt, der für die Annahme einer Kriegsverherrlichung bei dem Compu-

terspiel „Command & Conquer- Generals“ spreche, wird in der Vorläufigen Indizierungsanord-

nung durch die BPjM auch die pauschale positive Sinngebung des Kriegs als legitimes oder ein-

zig effektives Mittel zur Durchsetzung (politischer) Interessen angesprochen. Insoweit wird 

ausgeführt, dass das Computerspiel „eine Verbindung zwischen islamischen Terroristen und 

weiten Teilen des Nahen Ostens und Zentralasiens“ suggeriert werde, wodurch eine Mentalität 

zu erahnen sei, „die schon die Kreuzzüge innehatten: »Tötet sie alle, der Herr wird die seinen 

schon erkennen!«“. Schon in seinem Vorspann vermittele das Spiel „in zynischer Art und Wei-

se, dass Krieg ein legitimes politisches Mittel sei“. Zur Erläuterung wird u.a. auf den Vorspann 

verwiesen, im Rahmen dessen eine Stimme erkläre, dass „in der modernen Welt große Anfüh-

rer Konflikte mit Worten lösen“ würden. Anschließend folge, untermalt von reißerischer Musik, 

eine Aufzählung von Begriffen der modernen Kriegsführung, darunter „Tomahawk-Rakete“ o-

der „Bombenteppich“. 

Die Aussage, dass Krieg die einzige Möglichkeit sei, zeige sich nach Auffassung des BPjM-

Gremiums auch darin, „dass die GLA trotz mehrfacher Versuche nicht zu Friedensverhandlun-

gen bereit sei“. Im späteren Verlauf des Spieles erklärten sich die GLA-Truppen zu einer Ver-

handlung mit UN-Vertretern bereit, nur um den UN-Konvoi anschließend mit Selbstmordatten-

tätern zu vernichten. Darüber hinaus hätten die Spiel-Missionen von „Command & Conquer - 

Generals“ nicht nur militärisch-strategische Auseinandersetzungen zum Inhalt, sondern forder-

ten den Spieler mitunter auch zum Krieg gegen die wehrlose Zivilbevölkerung auf.23 

                                                 
22 Vgl. BPjS-Entsch. Nr. VA 1/03 v. 25.02.2003 – „Command & Conquer - Generals“, zur Erläuterung wird weiter 

ausgeführt: „Dabei  werden die menschlichen Opfer zwar nur klein, aber doch realitätsnah und deutlich darge-

stellt. Da das Spiel über eine Zoomfunktion verfügt, kann der Spieler die spektakulär in Szene gesetzte Zerstö-

rung noch näher heranholen. Fahrzeuge zerbersten in ihre Einzelteile, Explosionen schleudern getötete Soldaten 

durch die Luft und vergaste Infanterie windet sich unter Schmerzensschreien“. 

23 Vgl. BPjS-Entsch. Nr. VA 1/03 v. 25.02.2003 – “Command & Conquer - Generals“, zur Erläuterung wird weiter 

ausgeführt: „In einer Mission der GLA muss der Spieler UN-Hilfsgüter stehlen. Da die hilfsbedürftige Zivilbevölke-



Dr. M. Liesching – Kriterien „Kriegsverherrlichung“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV) 

 

 

11

dd) Darstellung der Tötung von Kriegsgegnern als belohnenswertes Erlebnis 

Schließlich wird in der BPjM-Indizierungsentscheidung auch angeführt, dass die Tötung von 

Kriegsgegnern nicht nur Spielziel sei, sondern darüber hinaus auch „als belohnenswertes Er-

lebnis präsentiert“ werde. Als erläuterndes Beispiel wird eine Zwischensequenz des Computer-

spiels genannt, in der sich „zwei Mitglieder der GLA gegenseitig mit der Anzahl ihrer Opfer zu 

überbieten (»Ich habe drei getötet!« »Ich vier!«)“. Entsprechend erhalte der Spieler für jeden 

vernichteten Gegner Erfahrungspunkte, die er in die Entwicklung von noch schlagkräftigeren 

Waffen investieren könne. Für bestimmte Taten werde der Spieler mit einer Reihe von Orden 

belohnt. So erhalte derjenige, der die jeweils stärkste Waffe aller drei Parteien gebaut hat, die 

„Apocalypse Medal“, die Weltuntergangsmedaille. Diese und ähnliche Medaillen könne sich der 

Spieler an die virtuelle Brust heften und in Mehrspieler-Partien im Internet präsentieren. Für 

das Spielen im Internet verfüge „Command & Conquer - Generals“ zudem über ein ausgeklü-

geltes Rangsystem.24 

ee) Verharmlosung des Krieges 

Ebenso wie die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts geht auch die Bundesprüfstelle 

in der Indizierungsentscheidung zu dem Computerspiel „Command & Conquer - Generals“ da-

von aus, dass ebenso die Verharmlosung des Krieges für die Bewertung einer „Kriegsverherrli-

chung“ von Bedeutung sein kann. Insoweit wird ausgeführt, dass eine „Verharmlosung des 

Krieges einer Verherrlichung des Krieges gleichstehen“ und deshalb „ebenfalls jugendgefähr-

dend sein“ könne, wenn „Tod, Zerstörung, Kriegsnot und Kriegselend bagatellisiert werden“. 

Im Bezug auf das indizierungsgegenständliche Computerspiel wird die Kriegsverharmlosung 

vor allem mit der verniedlichenden Darstellung der Folgen des Einsatzes von Massenvernich-

tungswaffen und dem Intonieren zynisch-humorvoller Sprüche beim Anklicken bestimmter 

Waffeneinheiten begründet.25 Des Weiteren wird auch darauf abgestellt, dass die Vorgänge im 

                                                                                                                                                                  
rung auf diese Güter angewiesen ist, beginnt nun ein ungleiches Wettrennen. An dieser Stelle fordert das Spiel 

dazu auf, die Zivilisten zu töten und ihre Häuser zu zerstören, um an die von ihnen bereits eingesammelten Hilfs-

güter zu gelangen. Darin liegt eine besonders menschenverachtende Gesinnung, die umso schwerer wiegt, da die 

Mission ebenso lösbar ist, wenn der Spieler die Zivilbevölkerung nicht ermordet. Nichtsdestotrotz wird der Spieler 

wiederholt angewiesen, die fliehenden Zivilisten zu töten, wobei der einzige Vorteil gegenüber dem einfachen 

Diebstahl eine gewisse Zeitersparnis ist“. 

24  Vgl. BPjS-Entsch. Nr. VA 1/03 v. 25.02.2003 – “Command & Conquer - Generals“, zur Erläuterung wird weiter aus-

geführt: „der Spieler erhält Punkte für gewonnene Spiele und Spielzeit und steigt so allmählich vom einfachen Ge-

freiten bis zum Oberbefehlshaber auf. Die Ränge sind wiederum mit Dienstgradabzeichen verbunden, die auf dem 

Abzeichensystem der US-Armee beruhen. So kann der Spieler durch den virtuellen Massenvernichtungskrieg zu 

Ruhm und Anerkennung im Internet gelangen“. 

25  Vgl. BPjS-Entsch. Nr. VA 1/03 v. 25.02.2003 – “Command & Conquer - Generals“, zur Erläuterung wird weiter aus-

geführt: „Der größte Schrecken moderner Kriegsführung liegt sicherlich im Einsatz von ABC-Kampfmitteln. Eben 

diese Schrecken verleugnet „Command & Conquer - Generals“. Stattdessen können großflächig Giftgaswolken und 

Milzbrandbomben eingesetzt werden, die neben der großen Wirkung gegen Infanterie in erster Linie durch ihre 

„hübsch anzusehenden“, bunten Nebelschwaden auffallen. Aus Gründen der besseren Unterscheidbarkeit, welches 

Kampfmittel gerade die Massen dahinrafft, setzt das Spiel für die verschiedenen Waffen unterschiedliche stark 

leuchtende Farben ein. Somit wird in „Generals“ das wohl größtmögliche denkbare Kriegsgrauen zum Grafikspekta-

kel verniedlicht. (…) Der Spieler akzeptiert die Massenvernichtungswaffen als strategisches Mittel, möglichst viele 

gegnerische Einheiten oder Gebäude zu zerstören, ohne über den realen Hintergrund dieser Waffen zu reflektieren. 

(…) Das Auswählen der Einheiten wird jeweils mit einer gesprochenen Meldung der gewählten Einheit kommentiert, 

die durchaus humorvoll sein kann, etwa wenn der Fahrer eines Flammenwerfer-Panzers erklärt, es sei doch recht 



Dr. M. Liesching – Kriterien „Kriegsverherrlichung“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV) 

 

 

12

Spiel „durch lebhafte, teils reißerische, teils erheiternde Musik untermalt“ seien, „was die Ver-

harmlosung der Vorgänge noch steigert“. 

3. Auslegungsgrundsätze der Rechtsliteratur 

a) Herrschende Kommentarliteratur 

Auch die ganz überwiegende Kommentarliteratur folgt im Wesentlichen der Auslegung des 

BVerwG.26 Insbesondere wird davon ausgegangen, dass der Begriff der Kriegsverherrlichung 

weit auszulegen ist und mithin schon Medieninhalte erfasst werden, durch welche der Krieg ir-

gendwie qualifiziert positiv bewertet wird, durch die er als anziehend, reizvoll, als romantisches 

Abenteuer oder als wertvoll, oder auch nur als hervorragende, auf keinem anderen oder zu-

mindest in erster Linie nur auf diesem „Gebiet zu erreichende Bewährungsprobe für männliche 

Tugenden und heldische Fähigkeiten oder auch nur als eine einzigartige Möglichkeit erscheint, 

Anerkennung, Ruhm oder Auszeichnung zu gewinnen“.27 Teilweise wird sogar ausdrücklich 

festgestellt, dass eine „Kriegsverharmlosung“ per se in gleicher Weise unzulässig sei.28 Dem-

gegenüber wird aber zum Teil wohl auch davon ausgegangen, dass die Verharmlosung des 

Krieges nur dann tatbestandlich erfasst sein kann, wenn durch sie gerade eine Glorifizierung 

des Krieges impliziert wird (z.B. Ausblenden der Kriegsgräuel als Stilmittel der Verherrli-

chung).29 

Einmütig geht die Rechtsliteratur indes davon aus, dass entsprechend der Rechtsprechung des 

BVerwG „sachliche, unpathetisch-nüchterne Darstellungen der betreffenden Ereignisse, Ver-

hältnisse und Verhaltensweisen“ jedenfalls nicht den Tatbestand der Kriegsverherrlichung er-

füllen.30  Entsprechend seien rein politikwissenschaftliche oder militärtheoretische Medien zu-

                                                                                                                                                                  
warm in seinem Gefährt. Und wenn ein halbnackter Arbeiter der GLA bittet, man möge ihm Schuhe geben, mag 

sich die Frage stellen, ob „Command & Conquer - Generals“ zu gewissem Teil nicht auch Satire sein könnte. Aber 

gerade im Vergleich mit den zackigen, patriotischen Kommentaren der USA-Einheiten wird schnell klar, dass solche 

Ausrufe höchstens zynischer Natur sind.“. 

26 Vgl. Erdemir in: Spindler/Wiebe, Internet-Auktionen und Elektronische Marktplätze, 2. Aufl. 2005, Kap. 14 Rn. 59; 

Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, JMStV – Kommentar, Std. Feb. 2005, § 4 Rn. 33; Landmann in: Mainzer 

Rechtshandbuch der Neuen Medien, 2003, Kap. VI Rn. 39 f.; Liesching/Knupfer in: Das Deutsche Bundesrecht, V 

G 70 S. 53 f.; Liesching, NJW 2002, 3281, 3285 f.; ders. in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Stand 

Feb. 2004, J 214, § 15 Rn. 43 f.; Monssen-Engberding/Bochmann, KJuG 2005, 55, 60; Nik-

les/Roll/Spürck/Umbach, Jugendschutzrecht, 2. Aufl. § 15 JuSchG Rn. 78; Scholz/Liesching, Jugendschutz – 

Kommentar, 4. Aufl. 2004, § 15 JuSchG Rn. 27 f.; Ukrow, Jugendschutzrecht, 2004, Rn. 356 f.; zur vormaligen 

Rechtslage des § 3 Abs. 1 Nr. 3 RStV ebenso: Beucher/Leyendecker/v.Rosenberg, Mediengesetze, 1999, § 3 RStV 

Rn. 34. 

27 Vgl. Nw. vorige Fußn. 

28 So z.B. Landmann in: Mainzer Rechtshandbuch der Neuen Medien, 2003, Kap. VI Rn. 39 f.; Ukrow, Jugendschutz-

recht, 2004, Rn. 356, der jedoch „das bloße Darstellen von Kriegshandlungen ohne jeden Realitätsbezug, nament-

lich ohne jeden politischen oder ideologischen Hintergrund“ vom Tatbestand ausschließen will. 

29 So Monssen-Engberding/Bochmann, KJuG 2005, 55, 60; Scholz/Liesching, Jugendschutz – Kommentar, 4. Aufl. 

2004, § 15 JuSchG Rn. 27 f. 

30 Vgl. z.B. Erdemir in: Spindler/Wiebe, Internet-Auktionen und Elektronische Marktplätze, 2. Aufl. 2005, Kap. 14 

Rn. 59; Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, JMStV – Kommentar, Std. Feb. 2005, § 4 Rn. 33; Landmann in: 
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lässig, die zum Beispiel einen Beitrag zur Diskussion über die zukünftige sicherheits- oder ver-

teidigungspolitische Ausrichtung Deutschlands, Europas oder der NATO leisten wollen.31 

b) Einschränkende Auslegung eines Teils der Rechtsliteratur 

Teilweise wird in der jüngeren Rechtsliteratur eine Einschränkung der Auslegung des Tatbe-

stands der Kriegsverherrlichung gefordert, namentlich zum einen hinsichtlich eines notwendi-

gen „Realitätsbezugs“, zum anderen hinsichtlich eines Ausschlusses von lediglich kriegsver-

harmlosenden Medieninhalten: 

� Neuerdings geht ein Teil des Schrifttums davon aus, dass das bloße Darstellen von Kriegs-

handlungen ohne jeden Realitätsbezug, namentlich ohne jeden politischen oder ideologi-

schen Hintergrund, keine Jugendgefährdung darstelle und mithin auch nicht dem Verbots-

tatbestand der Kriegsverherrlichung unterfalle.32 Damit wird augenscheinlich der Spruchpra-

xis der BPjM im Zusammenhang mit der Indizierung des Computerspiels „Command & Con-

quer – Generals“ gefolgt (siehe oben). Was indes mit „Realitätsbezug“ in diesem Zusam-

menhang gemeint ist, bleibt unerläutert, jedoch wird vermutlich auf die Erwägungen der 

genannten Indizierungsentscheidung rekurriert. Zur weiteren Begründung wird teilweise le-

diglich ausgeführt, dass anderenfalls „sämtliche Computerspiele sowie eine Vielzahl an Un-

terhaltungsfilmen, die (auch) Kriegshandlungen zum Inhalt haben, von dem Totalverbot 

[der § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV] erfasst“ würden.33 Als Beispiel für einen politischen oder 

ideologischen Hintergrund werden „rechtsextremistische oder religiös fundamentalistische 

Angebote“ genannt, „welche kriegerische Mittel zur Durchsetzung ideologischer oder religiö-

ser Weltanschauungen der Art propagieren, dass sie als »heilig«, helden- oder tugendhaft 

erscheinen“.34 Die Forderung eines wie auch immer gearteten Realitätsbezuges erscheint al-

lerdings vor dem Hintergrund des neutralen Wortlauts des Verbotes, dass die Verherrlichung 

des Krieges im Allgemeinen untersagt, jedenfalls in dieser Absolutheit nicht zwingend [siehe 

zur Wortlautauslegung unten 5.a)]. Sie kann jedoch wohl zumindest als Indiz bei der Ge-

samtbewertung des Vorliegens einer Kriegsverherrlichung gelten (hierzu unten C. 2. und 

3.). 

� Ein Teil der Kommentarliteratur stellt sich gegen die herrschende Meinung, welche eine wei-

te Auslegung des Rechtsbegriffs der Kriegsverherrlichung befürwortet.35 Eine restriktivere, 

einschränkende Auslegung sei demgegenüber jedenfalls seit der neuen Rechtslage geboten, 

da nunmehr die Kriegsverherrlichung als schwer jugendgefährdend eingestuft würde und 

damit vom Indizierungserfordernis losgekoppelt worden sei (vgl. § 15 Abs. 2 JuSchG). Mit 

Verweis auf den klaren Wortlaut des Verbots sei darüber hinaus eine pauschale Einbezie-

hung auch so genannter kriegsverharmlosender Medien nicht zu vereinbaren. Bereits nach 

der vormaligen Rechtslage des GjSM sei die Ausdehnung des Begriffes auf den Krieg ledig-

                                                                                                                                                                  
Mainzer Rechtshandbuch der Neuen Medien, 2003, Kap. VI Rn. 40; Beucher/Leyendecker/v.Rosenberg, Medienge-

setze, 1999, § 3 RStV Rn. 34. 

31 Vgl. das Beispiel bei Ukrow, Jugendschutzrecht, 2004, Rn. 357. 

32 So Erdemir in: Spindler/Wiebe, Internet-Auktionen und Elektronische Marktplätze, 2. Aufl. 2005, Kap. 14 Rn. 59; 

Ukrow, Jugendschutzrecht, 2004, Rn. 357. 

33 So Erdemir in: Spindler/Wiebe, Internet-Auktionen und Elektronische Marktplätze, 2. Aufl. 2005, Kap. 14 Rn. 59. 

34 So Erdemir in: Spindler/Wiebe, Internet-Auktionen und Elektronische Marktplätze, 2. Aufl. 2005, Kap. 14 Rn. 59. 

35 Vgl. Altenhain in: Löffler, Presserecht, 5. Aufl. 2006, § 15 JuSchG Rn. 15. 
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lich verharmlosende Medien abzulehnen gewesen; immerhin wäre damals aber noch ein In-

dizierungsverfahren erforderlich und damit im Einzelfall ein Korrektiv vorhanden gewesen. 

Spätestens mit Fassung der kriegsverherrlichenden Inhalte unter die schwer jugendgefähr-

denden Trägermedien nach § 15 Abs. 2 JuSchG würde aber eine gegenüber dem Wortlaut 

hinausgehende extensive Auslegung nur zulasten der Meinungsfreiheit gehen und erst recht 

für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgen. Daher sei jedenfalls die pauschale Einbeziehung 

der Kriegsverharmlosung in den Verbotstatbestand abzulehnen.36 

4. Auslegung anhand rechtsmethodischer Grundsätze 

a) Wortlautauslegung 

aa) „Krieg“ als Bezugspunkt der Verherrlichung 

Die Auslegung des Wortlauts des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV „den Krieg verherrlichen“ legt 

zunächst nahe, dass sich eine etwaig aus dem Angebot abzuleitende Glorifizierung auch unmit-

telbar auf den Krieg als solchen beziehen muss. Unter dem Begriff „Krieg“ wird gemeinhin ein 

unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffengewalt ausgetragener Konflikt verstanden, an dem 

mehrere Staaten oder planmäßig vorgehende, bewaffnete nichtstaatliche Kollektive beteiligt 

sind, wobei die Austragung des Konflikts in der Regel zum Tod einer Vielzahl von Menschen 

und zu großem Leid führt.37 

Per se nicht ausreichend ist es bei reiner Betrachtung des Wortlauts und des Wortsinns, dass 

lediglich bestimmte Teilnehmer an Kriegshandlungen oder bestimme Armeeteile, Divisionen 

oder Korps z.B. als „Helden“ verherrlicht werden, oder auch nur Kriegsmaterial, Kriegswaffen, 

Waffengattungen oder -systeme durch positive Aussagen propagandistisch überhöht werden. 

Diese Auslegung findet auch in der Rechtsprechung des BVerwG insoweit Übereinstimmung, 

als dort die Verherrlichung des „Kriegers“ nicht generell mit der „des Krieges“ gleichgesetzt 

wird, sondern vielmehr eine Einzelfallbetrachtung für erforderlich gehalten wird.38 Vor diesem 

Hintergrund ist mithin im Einzelfall denkbar und steht dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

JMStV nicht entgegen, dass eine positive Akzentuierung von Kriegsteilnehmern oder bestimm-

ter Kriegswaffen Indizien dafür sein können, dass ein Medienangebot nach seinem Gesamtein-

druck auch den Krieg als solchen verherrlicht. Dies dürfte insbesondere dann anzunehmen 

sein, wenn bestimmte Figuren als Kriegshelden stilisiert werden und sie vor allem für jugendli-

che Zuschauer gerade wegen begangener Kriegshandlungen als erstrebenswertes Idealbild o-

der Identifikationsfigur erscheinen können. Denn in solchen Fällen wird die Bejahung und Idea-

lisierung des Krieges bzw. kriegerischer Handlungen lediglich über eine heldische Figur perso-

nifiziert, bleibt aber auch als abstrakte, auf den Krieg bezogene Botschaft erhalten. Gerade 

dies bringt das Bundesverwaltungsgericht dadurch zum Ausdruck, dass eine Verherrlichung des 

Krieges auch dann vorliegt, wenn er als auf „keinem anderen Gebiete zu erreichende Bewäh-

                                                 
36 Vgl. Altenhain in: Löffler, Presserecht, 5. Aufl. 2006, § 15 JuSchG Rn. 15. 

37 Vgl. auch das Begriffsverständnis bei http://de.wikipedia.org/wiki/Krieg#Begriff, abgerufen am 31.08.2007. 

38 BVerwG, Urt. v. 12.01.1966 - BVerwG V C 104.63, BVerwGE 23, 112, 116. 
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rungsprobe für männliche Tugenden und heldische Fähigkeiten oder auch nur als eine einzigar-

tige Möglichkeit erscheint, Anerkennung, Ruhm oder Auszeichnung zu gewinnen“.39 

Allerdings ist ein Automatismus in dem Sinne, dass eine Glorifizierung von Kriegsteilnehmern, 

Waffen oder sonstigem Kriegsmaterial (z.B. auch Kriegsorden) immer schon mit einer Verherr-

lichung des Krieges selbst gleichzusetzen wäre, nach der Wortlautauslegung des § 4 Abs. 1 S. 

1 Nr. 7 JMStV abzulehnen. 

bb) „Verherrlichung“ 

Der Begriff der „Verherrlichung“ wird im Allgemeinen nach seinem Wortsinn als Glorifizierung 

oder als propagandistisch-wertende Überhöhung verstanden.40 Soweit der Rechtsbegriff auch 

im Strafrecht im Zusammenhang mit der Gewaltverherrlichung (§ 131 StGB)41 benutzt wird, 

geht man allgemein in der strafrechtlichen Kommentarliteratur von einer „positiven Wertung in 

dem Sinne“ aus, dass die dargestellten Gewalttätigkeiten „als in besonderer Weise nachah-

menswert erscheinen, z.B. dadurch, dass sie als etwas Großartiges, besonders Männliches oder 

Heldenhaftes, als billigenswerte Möglichkeit zur Erreichung von Ruhm, Ansehen usw., als die 

richtige Form der Lösung von Konflikten usw. dargestellt werden“.42 Die genannten Ausle-

gungsansätze sind mit dem Wortsinn „Verherrlichen“ vereinbar. 

Fraglich ist allerdings, ob auch die Verharmlosung des Krieges mit der Verherrlichung in dem 

Sinne gleichgesetzt werden kann, dass schon Bagatellisierungen des Krieges per se eine „Ver-

herrlichung“ nach dem Wortsinn darstellen können. Dies erscheint vor allem deshalb zweifel-

haft, weil offenbar auch der Bundesgesetzgeber im Jugendschutz zwischen den Termini „Ver-

herrlichung“ und „Verharmlosung“ unterscheidet. Denn nur so ist zu erklären, weshalb in dem 

seit 1973 existenten Strafverbot der Gewaltdarstellungen nach § 131 StGB sowohl eine „Ver-

herrlichung“, als daneben auch explizit die Alternative der „Verharmlosung“ zur Tatbestands-

voraussetzung dargestellter Gewalttätigkeiten gemacht worden ist. Wäre in einer Verharmlo-

sung mithin immer zugleich eine Verherrlichung zu sehen, so wäre die ausdrückliche Normie-

rung des erstgenannten Rechtsbegriffs überflüssig gewesen. Dieses Argument ist deshalb von 

besonderem Gewicht, weil der Gesetzgeber bei der Fassung des § 131 StGB ausdrücklich er-

klärt hatte, dass der Begriff der „Verherrlichung“ bei Gewaltdarstellungen gerade dem Indizie-

                                                 
39 BVerwG, Urt. v. 12.01.1966 - BVerwG V C 104.63, BVerwGE 23, 112, 115 f. 

40 Vgl. z.B. Beucher/Leyendecker/v.Rosenberg, Mediengesetze, 1999, § 3 RStV Rn. 34: „Glorifizierung des Kamp-

fes“; die übrige Rechtsliteratur nimmt überwiegend Bezug auf die Formel des BVerwG (siehe oben), vgl. Erdemir 

in: Spindler/Wiebe, Internet-Auktionen und Elektronische Marktplätze, 2. Aufl. 2005, Kap. 14 Rn. 59; Hart-

stein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, JMStV – Kommentar, Std. Feb. 2005, § 4 Rn. 33; Landmann in: Mainzer Rechts-

handbuch der Neuen Medien, 2003, Kap. VI Rn. 39 f.; Liesching/Knupfer in: Das Deutsche Bundesrecht, V G 70 S. 

53 f.; Liesching, NJW 2002, 3281, 3285 f.; ders. in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Stand Feb. 

2004, J 214, § 15 Rn. 43 f.; Monssen-Engberding/Bochmann, KJuG 2005, 55, 60; Nikles/Roll/Spürck/Umbach, Ju-

gendschutzrecht, 2. Aufl. § 15 JuSchG Rn. 78; Scholz/Liesching, Jugendschutz – Kommentar, 4. Aufl. 2004, § 15 

JuSchG Rn. 27 f.; Ukrow, Jugendschutzrecht, 2004, Rn. 356 f.; siehe auch Altenhain in: Löffler, Presserecht, 5. 

Aufl. 2006, § 15 JuSchG Rn. 15. 

41 Auszugsweiser Wortlaut des § 131 Abs. 1 StGB: „Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst un-

menschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine 

Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschli-

che des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt, verbreitet (…)“. 

42 Vgl. Lenckner/Sternberg-Lieben in: Schönke/Schröder, StGB – Kommentar, 27. Aufl. 2006, § 131 Rn. 9 mwN.; 

Greger, NStZ 1986, 8, 10. 
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rungstatbestand der Kriegsverherrlichung entnommen sei und diesem inhaltlich voll entspre-

che.43 

Auch Rechtsprechung und Rechtsliteratur legen bei § 131 StGB beide Rechtsbegriffe jeweils 

unterschiedlich aus.44 Ebenso deuten die Gesetzesmaterialien zu § 131 StGB darauf hin, dass 

der Begriff der Verherrlichung nach seinem Wortsinn nicht gleichgesetzt wurde mit dem der 

Verharmlosung, wenngleich davon ausgegangen wurde, dass das Verharmlosen „nahe beim 

Verherrlichen“ liege.45 Legt man das unterscheidende Begriffsverständnis des Gesetzgebers, 

der Rechtsprechung und der Rechtsliteratur im Bezug auf § 131 StGB auch dem Rechtsbegriff 

des „Verherrlichens“ des Krieges nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV zugrunde (wofür nicht nur 

der identische Wortlaut, sondern auch der entsprechende Wille des Gesetzgebers spricht), 

kann nach der Wortlautinterpretation eher nicht davon ausgegangen werden, dass eine Ver-

harmlosung bzw. Bagatellisierung immer schon automatisch mit dessen Verherrlichung bzw. 

Glorifizierung gleichgesetzt werden kann.  

Allerdings bedeutet dies nicht, dass mit einer Verherrlichung nicht eine Verharmlosung einher-

gehen kann. Vielmehr dürfte dies in einer Vielzahl der Fälle sogar der Fall sein. Damit kann ab-

schließend zur Wortlautauslegung also durchaus davon ausgegangen werden, dass den Krieg 

verharmlosende, bagatellisierende oder verniedlichende Tendenzen ein Indiz im Rahmen der 

Gesamtbewertung des Vorliegens einer Kriegsverherrlichung sein können. Entsprechend wird 

in der Rechtsliteratur zum Teil auch zutreffend ausgeführt, dass bagatellisierende Tendenzen 

„als Stilmittel der Glorifizierung“ tatbestandlich erfasst werden können46 bzw. mit einer Glorifi-

zierung oft auch ein Verharmlosen der Schrecken und des Leids des Krieges „einhergehen“.47 

Umgekehrt dürfte der Umstand, dass im Rahmen eines Medienangebotes auch der Darstellung 

negativer Kriegsfolgen Raum gegeben wird, ein Indiz gegen die Annahme einer Kriegsverherr-

lichung im Sinne des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV sein. 

b) Rechtshistorische Auslegung 

Auch eine rechtshistorische Betrachtung stützt den unter a) dargelegten Befund, dass eine 

Kriegsverharmlosung nicht mir einer Kriegsverherrlichung per se gleichgesetzt werden kann. 

Insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Tatbestand der „Verherrlichung des Krieges“ 

im Jugendschutzrecht ursprünglich lediglich als Beispielsfall einer (einfachen) Jugendgefähr-

dung im Rahmen der Indizierungsermächtigung darstellte. Bis Ende März 2003 galt namentlich 

                                                 
43 Vgl. den Sonderausschussbericht I, BT-Drs. VI/3521 S. 7; ebenso v.Bubnoff in: Leipziger Kommentar zum StGB, 

11. Aufl. 1995, § 131 Rn. 22. 

44 Vgl. nur OLG Koblenz, Urt. vom 26.09.1985 - 1 Ss 358/85, NJW 1986, 1700 f.; v.Bubnoff in: Leipziger Kommen-

tar zum StGB, 11. Aufl. 1995, § 131 Rn. 22 f.; Lenckner/Sternberg-Lieben in: Schönke/Schröder, StGB – Kom-

mentar, 27. Aufl. 2006, § 131 Rn. 9; Greger, NStZ 1986, 8, 10; Meirowitz, Gewaltdarstellungen, 1993, S. 328; 

siehe auch Erdemir, ZUM 2000, 699, 702 ff., der für beide Begriffe sogar zu einer unterschiedlichen Bewertung 

hinsichtlich ihrer Verfassungskonformität im Lichte des Bestimmtheitsgebots (Art. 103 Abs. 2 GG) gelangt. 

45 Vgl. den Sonderausschussbericht I, BT-Drs. VI/3521 S. 7. 

46 Vgl. Monssen-Engberding/Bochmann, KJuG 2005, 55, 60. 

47 Vgl. Scholz/Liesching, Jugendschutz – Kommentar, 4. Aufl. 2004, § 15 JuSchG Rn. 28; ders. in: Erbs/Kohlhaas, 

Strafrechtliche Nebengesetze, Std. Feb. 2004, J 214 § 15 Rn. 44; siehe auch Altenhain in: Löffler, Presserecht, 5. 

Aufl. 2006, § 15 JuSchG Rn. 15. 
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§ 1 Abs. 1 S. 1 und 2 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und 

Medieninhalte (GjSM)48 mit folgendem Wortlaut:  

„Schriften, die geeignet sind, Kinder und Jugendliche sittlich zu gefähr-
den, sind in eine Liste aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, 
verrohend wirkende (…) sowie den Krieg verherrlichende Schriften“. 

Vor diesem gesetzeshistorischen Hintergrund sind auch die zur damaligen Rechtslage ergange-

nen Entscheidungen des BVerwG einzuordnen, die oftmals in der Rechtsliteratur unzutreffend 

als Beleg für eine Gleichsetzung der Kriegsverherrlichung mit der Kriegsverharmlosung ange-

führt werden. Das BVerwG hatte die damals vertretene sehr weite Auslegung des Begriffs der 

Kriegsverherrlichung nämlich gerade nur deshalb für „bedenkenfrei“ erklärt, weil „die Aufzäh-

lung der Beispiele, wie aus dem Wortlaut des § 1 Abs. 1 Satz 2 GjS »dazu zählen vor allem ...« 

folgt, nicht erschöpfend ist“ und es sich bei dem „Teilbegriff“ der Kriegsverherrlichung nur um 

ein Beispiel des letztlich maßgeblichen Oberbegriffs der „sittlichen Jugendgefährdung“ handel-

te.49 Erst auf dieser Grundlage war es dem Gericht möglich, auch die Schlussfolgerung anzuer-

kennen, dass es auch „sittlich gefährdend“ sei, wenn in einer Schrift „der Krieg verharmlost 

wird, d. h., wenn die Schrecken des Krieges nicht erwähnt werden, die unsäglichen Opfer und 

Leiden nicht bewusst gemacht werden" und durch eine solche Darstellung „eine positive Ein-

stellung des jugendlichen Konsumenten zum Krieg gefördert werden" könne.50 

Seit der Neufassung der Jugendschutzgesetze im April 2003 ist der Rechtsbegriff der „Kriegs-

verherrlichung“ freilich nicht mehr nur Beispielsfall einer „einfachen Jugendgefährdung“ im 

Rahmen des Indizierungstatbestandes. Er ist im Rahmen der JuSchG und des JMStV nun viel-

mehr (alleinige) Tatbestandsvoraussetzung eines jeweils eigenständigen Vertriebs- bzw. Ver-

breitungsverbotes. Dies bedeutet auch, dass die vormals bei § 1 Abs. 1 S. 1 und 2 GjS mögli-

che rechtsmethodische Rechtfertigung einer erweiternden Auslegung des Begriffs der Kriegs-

verherrlichung auch auf schlicht kriegsverharmlosende Sachverhalte nicht mehr allein mit dem 

Verweis auf die gleichfalls gegebene Jugendgefährdung möglich ist. 

c) Rechtssystematische Auslegung 

aa) Vergleich mit § 131 StGB 

In rechtssystematischer Hinsicht ist zunächst erneut auf den bereits oben 5.a)bb) angestellten 

Vergleich mit dem strafrechtlichen Gewaltdarstellungsverbot nach § 131 StGB hinzuweisen. 

Wie dargelegt, ist danach auch für den Verbotstatbestand der Kriegsverherrlichung davon aus-

zugehen, dass diese nicht per se mit einer Kriegsverharmlosung gleichgesetzt werden kann. 

Dennoch können verharmlosende bzw. bagatellisierende Tendenzen ein Indiz im Rahmen der 

Gesamtbewertung der Einschlägigkeit des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV sein. 

bb) Berücksichtigung des Kontexts „Jugendgefährdung“ 

Unter dem Gesichtspunkt der Rechtssystematik ist weiter zu prüfen, ob auch allgemeine Ju-

gendschutzerwägungen bei der Beurteilung des Merkmals „Kriegsverherrlichung“ herangezo-

                                                 
48 GjSM in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juli 1985 (BBBl. I, S. 1502). 

49 Vgl. BVerwG, Urt. v. 12.01.1966 - BVerwG V C 104.63, BVerwGE 23, 112, 115 f.; BVerwG, Urt. v. 11.10.1967 - 

BVerwG V C 26.67, BVerwGE 28, 61 ff. 

50 Vgl. BVerwG NJW 1987, 1434 f. 
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gen werden können. Da der Terminus vom Gesetzgeber rechtshistorisch gerade als Beispiel 

der Jugendgefährdung in § 1 Abs. 1 S. 2 GjSM genannt worden ist und auch nach aktueller 

Rechtslage in § 15 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG kriegsverherrlichende Trägermedien mit dem Attribut 

der „schweren Jugendgefährdung“ verknüpft werden, liegt es auf den ersten Blick nahe, dass 

man von dem Verbot jedenfalls solche Angebote ausschließen müsste, die trotz der Glorifizie-

rung des Krieges unter keinen Umständen als (schwer) jugendgefährdend angesehen werden 

können. Würde man dem folgen, wäre also gerade auch das Vorliegen einer Gefährdung von 

Kindern und Jugendlichen maßgebliches Kriterium des Kriegsverherrlichungsverbots nach § 4 

Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV. 

Allerdings weist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) zurecht darauf hin, 

dass der Gesetzgeber durch die Fassung der Verbote der Kriegsverherrlichung schon davon 

ausgeht, „dass Medieninhalte, unabhängig davon ob sie im Computerspiel, im Film oder in 

Printmedien dargeboten werden, die Krieg als anziehendes Abenteuer beschreiben, die Kriegs-

bereitschaft befürworten auf jeden Fall jugendgefährdende Wirkungen ausüben können“.51 Der 

Gesetzgeber unterstelle bei jedem Inhalt, der als kriegsverherrlichend einzustufen ist, eine 

entsprechende Wirkung, die nicht weiter belegt werden muss. Dieser Auffassung der BPjM ist 

zuzustimmen. Auch die Rechtsprechung hat im Zusammenhang mit der Auslegung des Begriffs 

der „Pornographie“ in gleicher Weise entschieden, dass bei der Bestimmung des Pornographie-

charakters die explizite Feststellung einer Jugendgefährdung keine Voraussetzung ist.52 Außer-

dem geht das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass dem 

Gesetzgeber bei der Beurteilung, ob bestimmte Medieninhalte jugendgefährdend sind, eine so 

genannte „Einschätzungsprärogative“ zukommt.53 Danach ist vor allem in wissenschaftlich un-

geklärten Situationen der Gesetzgeber befugt, die Gefahrenlagen und Risiken abzuschätzen 

und zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen er ergreifen will oder nicht.54 

Geht der Gesetzgeber davon aus, dass kriegsverherrlichende Inhalte für Kinder und Jugendli-

che schwer jugendgefährdend sein können und erlässt er auf Grundlage dieser Annahme für 

Trägermedien ein Relativverbot (§ 15 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG) und für Rundfunk und Telemedien 

ein Absolutverbot (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV), so können diese Einschätzungen des Gesetz-

gebers nicht dadurch ausgehebelt werden, dass der Rechtsanwender solche kriegsverherrli-

chenden Angebote nur deshalb nicht dem Verbot unterstellt, da sie nach seiner Auffassung 

nicht oder nicht mit dem erforderlichen Schweregrad jugendgefährdend sind. Damit ist die 

Frage der Jugendgefährdung kaum als primäres und eigenständiges Bewertungskriterium in 

der Weise geeignet, dass kriegsglorifizierende Medieninhalte allein wegen vermeintlich fehlen-

der (schwerer) Jugendgefährdung nicht dem Verbotstatbestand unterstellt werden.55 

                                                 
51 Vgl. BPjS-Entsch. Nr. 5172 v. 6.3.2003 – Command & Conquer - Generals“. 

52 Vgl. BVerwG 2002, 2966, 2969 f. 

53 Vgl. BVerfG NJW 1971, 1555; NJW 1988, 1833; NJW 1991, 1471, 1472; ferner BVerfGE 49, 89, 131 f. = NJW 

1979, 359; zum Ganzen auch Liesching, MMR 2/2004, VII; Schultz, MMR 1998, 182, 183 mwN. 

54 Vgl. insbesondere BVerfGE 49, 89, 131 f. = NJW 1979, 359. 

55 Mit anderen Worten wäre eine Wertung wie folgt rechtlich unzulässig: „Zwar ist aufgrund der Auslegungsgrund-

sätze der Rechtsprechung und der Spruchpraxis der BPjM wohl eine Glorifizierung des Krieges anzunehmen, da 

das Verbot der § 4 Abs. 1 Nr. 7 JMStV aber eine Jugendschutzvorschrift ist und auch der Begriff der Kriegsver-

herrlichung eine Jugendgefährdung voraussetzt, liegt vorliegend doch keine Kriegsverherrlichung vor, weil …“. 
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d) Verfassungsrechtliche Auslegung 

aa) Bestimmtheitsgebot 

Art. 103 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) gebietet es, dass die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt 

ist. Jedermann soll vorhersehen können, welches Handeln mit welcher Strafe bedroht ist und 

sein Verhalten entsprechend einrichten können. Welches Verhalten mit Strafe bedroht ist, lässt 

sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aber auch dann nicht vorherse-

hen, wenn das Gesetz einen Tatbestand zu unbestimmt fasst.56 Zwar sieht der hier gegen-

ständliche Unzulässigkeitstatbestand kriegsverherrlichender Angebote nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 

7 JMStV als Sanktion bei Verstößen keine „Strafe“ im kriminalstrafrechtlichen Sinne vor; viel-

mehr sind Verstöße nur als Ordnungswidrigkeit nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 g) JMStV mit Bußgeld 

ahndbar. Dennoch sieht § 3 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) das Bestimmtheitsge-

bot ausdrücklich auch für Ordnungswidrigkeitstatbestände vor.57 Deshalb ist es nicht zulässig, 

die Reichweite eines ordnungsgesetzlichen Verbotes über die Grenze des möglichen Wortsinns 

hinaus auszudehnen.58 

Vor dem Hintergrund der genannten Grundsätze der Bestimmtheit erscheint wiederum zweifel-

haft, ob eine Gleichsetzung des Begriffs der Kriegsverherrlichung mit dem der Kriegsverharm-

losung, wie sie in der Rechtsliteratur teilweise vorgenommen wird, auch unter verfassungs-

rechtlichen Gesichtspunkten zulässig sein kann. Denn die Verherrlichung im Sinne einer positiv 

wertenden Überhöhung kann mit dem Wortsinn der Verharmlosung im Sinne der Bagatellisie-

rung kaum in Übereinstimmung gebracht werden [vgl. im Übrigen die Wortlautauslegung oben 

5.a)]. 

bb) Auslegung im Lichte des Art. 5 Abs. 1 GG 

Insbesondere vor dem Hintergrund des Art. 5 Abs. 1 GG, der allgemein den Grundsatz der Me-

dienkommunikations- und Informationsfreiheit verfassungsrechtlich manifestiert, ist vorliegend 

zu berücksichtigen, dass das Verbot kriegsverherrlichender Angebote in Rundfunk und Teleme-

dien nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV ein Absolutverbot darstellt. Das bedeutet, dass eine 

Verbreitung bzw. ein Zugänglichmachen derartiger Inhalte generell untersagt wird, also z.B. 

auch nicht in geschlossenen Benutzergruppen59 mit ausschließlichem Erwachsenenzugang zu-

lässig ist. Dies bedeutet, dass für den Bereich kriegsverherrlichender Angebote das Absolut-

verbot des § 4 Abs. 1 S. 1 JMStV einen erheblichen Eingriff in die Medienfreiheitsrechte des 

Art. 5 Abs. 1 GG darstellt. Zwar ist dies – gerade aus Gründen des Jugendschutzes – grund-

sätzlich legitim (vgl. Art. 5 Abs. 2 GG). Jedoch ist weitgehend anerkannt, dass der Geltungsan-

spruch der Kommunikationsgrundrechte insbesondere bei der Auslegung jugendschutzrechtli-

cher Bestimmungen zu berücksichtigen ist.60 Vor diesem Hintergrund werden vor allem die Un-

zulässigkeitstatbestände des § 4 Abs. 1 S. 1 JMStV als problematisch angesehen, in denen kein 

ausdrückliches Berichterstattungsprivileg normiert ist61 und in denen nicht auf die Sozialadä-

                                                 
56 Vgl. BVerfGE 14, 245, 252, 25, 41, 42; 52, 1, 41; 71, 108, 114 f.; 78, 374, 381 ff. 

57 Vgl. Wortlaut des § 3 OWiG: „Eine Handlung kann als Ordnungswidrigkeit nur geahndet werden, wenn die Mög-

lichkeit der Ahndung gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde“. 

58 Vgl. BVerfGE71, 108, 115; König in: Göhler, OWiG – Kommentar, 14. Aufl. 2006, § 3 Rn. 6. 

59 Vgl. für Telemedien § 4 Abs. 2 S. 2 JMStV. 

60 Vgl. Berger, MMR 2003, 773, 774; Schultz, MMR 1998, 182, 183. 

61 So aber z.B. beim Unzulässigkeitstatbestand der Menschenwürdeverletzung nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV. 
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quanzzwecke des § 86 Abs. 3 StGB über § 4 Abs. 1 S. 2 JMStV62 Bezug genommen wird.63 Zu 

diesen Absolutverboten ohne ausdrückliche Privilegierung im Lichte der Kommunikationsfrei-

heiten gehört auch das Verbot kriegsverherrlichender Angebote nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

JMStV. 

Berücksichtigt man, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts allein 

die Feststellung, dass ein Verbot dem Schutz der Jugend dient, für sich noch nicht zur Recht-

fertigung eines Eingriffs in die Medienfreiheiten ausreicht, sondern immer ein verhältnismäßi-

ger Ausgleich zwischen Belangen des Jugendschutzes und denen der verfassungsrechtlich ver-

bürgten Kommunikations- und Informationsfreiheit erforderlich ist,64 so stellt sich die Frage, in 

welcher Weise der Gesetzgeber beim Absolutverbot der Kriegsverherrlichung nach § 4 Abs. 1 

S. 1 Nr. 7 JMStV den Mediengrundfreiheiten nach Art. 5 GG überhaupt Rechnung getragen hat. 

Geht man aber gleichwohl zugunsten des Gesetzgebers davon aus, dass er tatsächlich im 

Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen Abwägung für den Bereich kriegsverherrlichender 

Angebote zu dem Ergebnis gelangte, dass hier dem Jugendschutz vollumfänglich gegenüber 

den Grundrechten aus Art. 5 Abs. 1 GG der Vorrang einzuräumen sei, so gebietet der Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit, dass das einschneidende Absolutverbot des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

JMStV hinsichtlich seines tatbestandlichen Anwendungsbereichs nur sehr eng auszulegen ist.65 

Dies deckt sich auch mit der in der jüngeren Rechtsliteratur vertretenen verfassungsrechtli-

chen Schlussfolgerung, wonach der Schutz der Kommunikationsfreiheiten vor allem dann von 

besonderem Gewicht sei, wenn es um den Inhalt eines Angebotes selbst gehe. Weiter wird 

ausgeführt: „Dies ist bei den Abwägungsentscheidungen, ob ein Unzulässigkeitstatbestand 

nach § 4 Abs. 1 S. 1 JMStV greift, besonders wichtig. Denn an sie ist ein absolutes Verbrei-

tungsverbot geknüpft, was einen besonders starken Eingriff darstellt“.66 Folglich sind für die 

Bejahung des Unzulässigkeitstatbestandes der Kriegsverherrlichung nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 

JMStV grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen. Dies ist beispielsweise auch für den Un-

zulässigkeitstatbestand der Menschenwürdeverletzung nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV weit-

gehend anerkannt, der lediglich in engen Grenzen bzw. in Extremfällen Anwendung finden 

soll.67 

                                                 
62 § 4 Abs. 1 S. 2 JMStV bindet für die Unzulässigkeitstatbestände der Nrn. 1 bis 4 und 6 die Sozialadäquanzklausel 

der § 86 Abs. 3 StGB ein, welche eine Privilegierung u.a. bei der Medienverbreitung zum Zwecke „der Berichter-

stattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken“ vorsieht. 

63 Vgl. Mynarik, Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien, 2006, S. 75 f. 

64 Vgl. BVerfGE 13, 54, 80; 30, 336, 347 f.; 35, 202, 222 f.;77, 65, 74; 90, 60, 97. 

65 Vgl. auch Di Fabio, Der Schutz der Menschenwürde durch Allgemeine Programmgrundsätze, 1999, S. 94; Schraut, 

Jugendschutz und Medien, Zur Verfassungsmäßigkeit des Jugendschutzes im Rundfunk und bei den übrigen au-

diovisuellen Medien, 1993, S. 46 ff.; Mynarik, Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien, 2006, S. 229. 

66 Vgl. Mynarik, Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien, 2006, S. 229; siehe auch Di Fabio, Der Schutz der Men-

schenwürde durch Allgemeine Programmgrundsätze, 1999, S. 94. 

67 Vgl. Di Fabio, Der Schutz der Menschenwürde durch Allgemeine Programmgrundsätze, 1999, S. 94; Hart-

stein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, JMStV – Kommentar, Std. Feb. 2005, § 4 Rn. 33; Nikles/Roll/Spürck/Umbach, Ju-

gendschutzrecht, 2. Aufl. § 4 JMStV Rn. 22; Scholz/Liesching, Jugendschutz – Kommentar, 4. Aufl. 2004, § 4 

JMStV Rn. 12. 



Dr. M. Liesching – Kriterien „Kriegsverherrlichung“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV) 

 

 

21

C. Ableitung von Bewertungskriterien 

Die rechtsgutachtliche Untersuchung zur Auslegung der Verbots der Kriegsverherrlichung nach 

§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV hat gezeigt, dass in Rechtsprechung und Schrifttum nur wenige 

Kriterien entwickelt worden sind. In den Gemeinsamen Richtlinien der Landesmedienanstalten 

zur Gewährleistung des Schutzes der Menschenwürde und des Jugendschutzes (Jugendschutz-

richtlinien - JuSchRiL) vom 08./09.03.2005 finden sich überhaupt keine Hinweise zur Ausle-

gung der Unzulässigkeitstatbestands. In der Judikatur und der BPjM-Spruchpraxis wird zumeist 

auf ältere Rechtsprechung des BVerwG Bezug genommen, die noch zur alten Rechtslage des 

Gesetzes zur Bekämpfung jugendgefährdender Schriften (GjS) ergangen ist. Dennoch können 

bei systematischer Auswertung der Rechtsprechung, der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien (BPjM), der Rechtsliteratur sowie bei Anlegung rechtsmethodischer 

Auslegungsgrundsätze einige Kriterien herausgearbeitet werden, welche im Rahmen einer Ge-

samtbewertung des Vorliegens eines den Krieg verherrlichenden Charakters eines Sendeinhal-

tes berücksichtigt werden können. 

1. Allgemeine, bei der Gesamtbewertung zu berücksichtigende 
Grundsätze 

Zunächst gelten folgende allgemeine Grundsätze bei der Beurteilung eines Medieninhaltes im 

Hinblick auf einen den Krieg verherrlichenden Charakter: 

� Nach einer allgemeinen „Faustformel“ der Rechtsprechung werden Medieninhalte erfasst, die 

den Krieg als solchen derart positiv bewerten, dass er nach dem Gesamteindruck als anzie-

hend, reizvoll, als romantisches Abenteuer oder als wertvoll erscheint, oder auch als eine 

hervorragende, auf keinem anderen Gebiete zu erreichende Bewährungsprobe für männli-

che Tugenden und heldische Fähigkeiten oder der Krieg auch nur als eine einzigartige Mög-

lichkeit erscheint, Anerkennung, Ruhm oder Auszeichnung zu gewinnen. 

� Bei der Beurteilung des Vorliegens einer Kriegsverherrlichung sind aufgrund des weitrei-

chenden Eingriffs in die Kommunikationsfreiheiten (Art. 5 Abs. 1 GG) durch das Absolutver-

bot des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV grundsätzlich strenge Maßstäbe anzulegen bzw. hohe 

Anforderungen zu stellen. Das Verbot ist also im Allgemeinen eher eng auszulegen. 

� Die bloße Glorifizierung von Kriegsparteien, Kriegsführern oder Soldaten begründet alleine 

noch keine Verherrlichung des Krieges. Gleiches gilt, wenn nur Kriegsmaterial, Kriegswaf-

fen, Waffengattungen und -systeme verherrlicht werden. Derartige Inhalte können aber ein 

Indiz im Rahmen der Gesamtbewertung für die Bejahung einer Kriegsverherrlichung sein 

[siehe unten b)]. 

� Die Verharmlosung des Krieges z.B. durch bloßes Ausblenden der Kriegsfolgen und Ver-

schweigen der Opfer und des Leids der Menschen genügt nicht per se für die Bejahung einer 

Kriegsverherrlichung im Sinne des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV. Derartige Inhalte können 

aber ein Indiz im Rahmen der Gesamtbewertung für die Bejahung einer Kriegsverherrli-

chung sein [siehe unten b)]. 
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� Der kriegsverherrlichende Charakter eines Medieninhaltes kann nicht per se mit der Be-

gründung verneint werden, dass eine (schwere) Jugendgefährdung durch den konkreten In-

halt nach Auffassung des jeweils bewertenden Prüfers/Prüfgremiums nicht gegeben sei. 

2. Indizien für das Vorliegen einer Kriegsverherrlichung 

Vor allem dann, wenn es in Medieninhalten an uneingeschränkten und deutlichen Lobpreisun-

gen des Krieges als solchem fehlt, kann die Bewertung des Vorliegens eines den Krieg verherr-

lichenden Charakters schwierig sein. In solchen Fällen können aber auf der Grundlage der 

rechtsgutachtlichen Untersuchung mehrere Indizien oder Gesichtspunkte genannt werden, die 

für eine Kriegsverherrlichung sprechen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass nicht bereits 

das Vorliegen eines oder mehrerer Indizien zwingend zur Bejahung einer Kriegsverherrlichung 

führen muss. Vielmehr ist auf der Grundlage aller Auslegungsgrundsätze und Kriterien eine 

Gesamtbewertung für den Einzelfall dahingehend vorzunehmen, ob sich aus den einzelnen Be-

wertungselementen die Gesamtaussage einer Glorifizierung des Krieges als solchem ergibt. 

Dabei ist vor allem in den Blick zu nehmen, dass vor dem Hintergrund der weitreichenden Ein-

schränkungen des Absolutverbots des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 JMStV eher hohe Anforderungen an 

das Vorliegen einer Kriegsverherrlichung zu stellen sind. 

Indizien für das Vorliegen einer Kriegsverherrlichung sind insbesondere: 

� Kriegerische Mittel werden allgemein oder zur Durchsetzung bestimmter ideologischer oder 

religiöser Weltanschauungen als gerechtfertigt oder als generell legitimes Mittel zur Durch-

setzung eigener Interessen dargestellt. Dies gilt insbesondere dann, wenn auch die Völker-

rechtswidrigkeit kriegerischer Handlungen (Angriffs- bzw. Präventivkrieg) als legitim oder 

„im Einzelfall notwendig“ dargestellt wird. 

� Die propagandistische oder sonst positiv wertende Darstellung von Waffen, Waffengattun-

gen oder -systemen, die vor allem im Krieg zum Einsatz kommen. Dem Kriterium ist dann 

besonderes Gewicht beizumessen, wenn Darstellungen des Waffeneinsatzes im Krieg ge-

zeigt werden und sich gerade hierauf positive Wertungen oder sonstige Aussagen beziehen. 

� Die Darstellung des Einsatzes von Kriegswaffen oder von kriegerischen Kampfhandlungen 

wird mit ästhetisierenden stilistischen Mitteln (wie z.B. Zeitlupe und Nahaufnahme von 

Kriegswaffen während ihres Einsatzes, reißerischer Musik, Intonieren von Kampfliedern mit 

stimulierender, aggressiver Tendenz) in einen positiven, bejahenden Kontext gestellt. 

� Die Bagatellisierung oder das Ausblenden von negativen Folgen des Krieges (z.B. Tod und 

Verstümmelung von Soldaten, Leiden der Zivilbevölkerung). Dem Kriterium ist dann beson-

deres Gewicht beizumessen, wenn über das bloße Verschweigen negativer Kriegserschei-

nungen und -folgen hinaus diese durch explizite Aussagen verharmlost (z.B. „halb so 

schlimm“, „kein Beinbruch“) oder durch zynisch-humorvolle Kommentierung verniedlicht 

oder in ihrer Bedeutung herabgewürdigt werden. 

� Zwar werden negative Folgen des Kriegs nicht ausgeblendet, entsprechende Darstellungen 

werden aber stilistisch zur Glorifizierung z.B. des Soldatentods als ehrenvoll, heldenhaft o-

der als besondere Auszeichnung pathetisch überhöht. 

� Die im Rahmen des betreffenden Medieninhaltes dargestellten politischen Konfliktmuster 

weisen einen hohen Realitätsbezug auf und die Kriegsakteure werden nicht nur abstrakt, 
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sondern derart „personifiziert“ dargestellt, dass eine Identifikationsmöglichkeit des Zu-

schauers anzunehmen ist. 

� Unkritische bzw. positiv wertende Aussagen über den Krieg oder einzelne Kriegshandlungen 

werden von Personen gemacht, die aus Sicht von (insbesondere jugendlichen) Zuschauern 

als Identifikationsfigur oder Sympathieträger wahrgenommen werden können. Dem Kriteri-

um ist dann besonderes Gewicht beizumessen, wenn die betreffenden Aussagen z.B. durch 

bildliche Darstellungen oder zustimmende Wertungen eines Dokumentarsprechers vermeint-

lich bestätigt und/oder unterstützt werden, und hierdurch den problematischen Aussagen 

aus Sicht des Zuschauers eine besonders hohe Glaubwürdigkeit und/oder Authentizität ver-

liehen wird. 

� Unkritische Wiedergabe von propagandistischen Filmen oder Filmsequenzen aus der Zeit des 

Nationalsozialismus, die kriegsglorifizierende Botschaften unkommentiert auf eine Weise 

wiedergeben, dass trotz des historischen Kontexts eine vereinnahmende Wirkung insbeson-

dere auf jugendliche Zuschauer im Hinblick auf eine bejahende Einstellung zum Krieg anzu-

nehmen ist. 

3. Indizien, die gegen das Vorliegen einer Kriegsverherrlichung 
sprechen 

� Die Medieninhalte sind insgesamt von einer sachlich, unpathetisch-nüchternen Darstellung 

der betreffenden [Kriegs-]Ereignisse, Verhältnisse und Verhaltensweisen getragen, so dass 

erkennbar die Intention objektiver Dokumentation und/oder Berichterstattung im Vorder-

grund steht.  

� Kriegerische Aktionen werden überwiegend nur abstrakt (z.B. Visualisierung von Truppen-

bewegungen auf einer Schlachtkarte, stark abstrahierte Darstellung in Animationsfilmen) 

dargestellt, so dass hierdurch nach dem Gesamteindruck in erster Linie strategische oder 

historisch-dokumentarische Aspekte der Darstellung im Vordergrund stehen.  

� Im Zusammenhang mit der (auch positiv wertenden) Darstellung von Kriegswaffen werden 

detailliert technische Daten zur Funktionsweise, Navigation und zu Einsatzvoraussetzungen 

genannt, so dass nach dem Gesamteindruck technische Ausführungen im Vordergrund ste-

hen. 

� Es besteht nur ein geringer oder gar kein Realitäts- und Aktualitätsbezug im Bezug auf 

Kriegsdarstellungen, etwa weil es sich um fiktionale, realitätsfremde Inszenierungen (z.B. 

intergalaktischer Krieg gegen Außerirdische) oder historische Bezüge (Schlachten in der An-

tike) handelt. 

� Es wird auch der Darstellung negativer Kriegsfolgen Raum gegeben (z.B. Zeigen von 

Kriegsopfern, Toten und Verletzten, Leiden und Angstzustände der Soldaten und / oder der 

Zivilbevölkerung). 

� Es wird (zumindest auch) die Fehlbarkeit eingesetzter Kriegswaffen und kriegerischer An-

griffsakte gezeigt und/oder es werden die lebensbedrohlichen Risiken von Kriegseinsätzen 

für beteiligte Soldaten und unbeteiligte Zivilisten deutlich. 
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Überlegungen zur Bewertung von Shows mit Archivbeiträgen  
aus anderen Shows (Talkshows, Gerichtsshows) 

– Beispiel „talk talk talk“ (ttt) – 
 
1. Vorüberlegungen 1 
2. Wirkungsrisiken 2 
3. Aspekte für die Tagesprogrammierung von talk talk talk (ttt) 2 

3.1. Die Moderation zwischen den einzelnen Beiträgen / Sonya Krauss 3 
Ironie, Moderationsstil, Erscheinungsbild 3 
Kommunikationsstil, Bewertung der Ausschnitte 3 
Distanzierung durch andere Mittel 4 
Sprache 4 

3.2 Gäste in den Talkshows / präsentierte Archivausschnitte und  
Moderation in den Ausschnitten 5 
Meinungspluralität, extreme Anschauungen, sozial fragwürdige Meinungen 5 
Zwischenmenschliche Konflikte 5 

3.3 Themen 6 
Sexualität, Gewalt, Konflikte 6 
Thematische Schwerpunkte 7 

3.4 Gestaltung 7 
Bildebene 7 
Kommentar in den Archivausschnitten 8 

 

1. Vorüberlegungen  
Die freiwilligen Verhaltensgrundsätze zu Talkshows im Tagesprogramm lassen sich nicht 

ohne weiteres auf die Sendung ttt übertragen, weil es sich nicht um eine Talkshow handelt, 

sondern um eine Comedyshow, die Archivbeiträge aus Talkshows benutzt. Die kurzen 

Ausschnitte weisen nicht die dramaturgische Länge der üblichen Talkszenarien auf, und 

sie werden inhaltlich nicht zu Ende gebracht. Durch die kurzen Auftritte der Studiogäste ist 

in der Regel davon auszugehen, dass jüngere Kinder kein persönliches und emotional ge-

prägtes Verhältnis zu den Personen aufbauen und somit die geschilderten Probleme bei 

Kindern nicht zu einer großen seelischen Beteiligung am Geschehen führen. Entlastend ist 

insofern, dass Kinder in der Sendung nicht in Erscheinung treten und nicht in die jeweiligen 

Debatten und Diskussionen der Erwachsenen eingebunden sind. Vor diesem Hintergrund 

ist auch eine mögliche negative Vorbildwirkung hinsichtlich der eigenen Verhaltens- oder 

Streitstruktur weniger wahrscheinlich als in den Talkshowsendungen selbst. Auch die Rolle 

der Moderatoren in den Einspielern ist reduziert bzw. weitgehend irrelevant, da sie kaum 

ins Spiel kommen.  

 
Wesentlich für das Format ttt ist vielmehr die Moderatorin Sonya Kraus, die die Einspieler 

kommentiert, verbindet und zumeist ironisiert. Ihr kommt eine entscheidende Orientie-

rungsfunktion zu. Verstehen Kinder die Ironie der Kommentierung durch die Zwischenmo-
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deration oder aus dem Off nicht, kann der Inszenierungscharakter der gesamten Show 

nicht erfasst werden. So ergibt sich im Zusammenspiel von Ausschnitten und Moderation 

eine andere Bedeutung, die für jüngere Kinder problematisch sein kann, weil ihnen Erfah-

rungen oder stabile Wertmaßstäbe fehlen können, um das Gesagte oder Gezeigte einzu-

ordnen. Spricht die Moderatorin etwa voyeuristische und hämische Impulse beim Zuschau-

er an und beziehen sich diese Äußerungen auf einen den anderen herabwürdigenden Um-

gang der Studiogäste miteinander, kann diese Art der Moderation den Eindruck aus dem 

Einspieler potenzieren. Eine negative Vorbildwirkung hinsichtlich des acht- und respektlo-

sen Umgangs mit Menschen könnte entsprechend als Wirkungsrisiko einer sozialethischen 

Desorientierung angenommen werden.  

2. Wirkungsrisiken 
Wirkungsrisiken im Zusammenhang mit Darstellungen von Sexualität und Beziehungen 

(entwicklungsbeeinträchtigend, sozial-/sexualethisch desorientierend sind nach gängiger 

Spruchpraxis:  

• die Übernahme problematischer sexueller Verhaltensweisen bzw. problematischer 
Einstellungen und Vorstellungen in Bezug auf Sexualität; Übernahme problemati-
scher Rollenbilder; 

• die Vermittlung eines bestimmten, genormten Bildes von Sexualität und Körperlich-
keit, das keinen Raum mehr lässt für die Entfaltung eigener Wünsche und Neigun-
gen; 

• Darstellungen und/oder die Thematisierungen von Sexualität, die jüngere Kinder 
ängstigen, irritieren, verunsichern, überfordern könnten. 

 
Wirkungsrisiken im Zusammenhang mit dem sozialen Miteinander: 

• Übernahme von sozial fragwürdigen Verhaltensweisen bzw. problematischer Ein-
stellungen und Vorstellungen in Bezug auf den Umgang miteinander (z.B. in Bezug 
auf Konfliktlösungen, Streitkultur, Toleranz) 

3. Aspekte für die Tagesprogrammierung von talk talk talk (ttt) 
Die folgenden Aspekte ergeben sich aus den o.a. Vorüberlegungen und mit Blick auf zwei 

sehr unterschiedliche Sendungen von ttt: die Sendung vom 28.04.2007 (FSF-Entscheidung 

Spätabendprogramm) und die Sendung vom 23.09.2006 (FSF-Entscheidung: Tagespro-

gramm). Aspekte aus den freiwilligen Verhaltensgrundsätzen zu Talkshows im Tagespro-

gramm werden, sofern sie mit Blick auf Sendungen wie ttt relevant erscheinen, den jeweili-

gen Punkten vorangestellt (kursiv; vgl. FVG zu Talkshows im Tagesprogramm vom 

30. Juni 1998, in: tv diskurs 6, S. 90f.). 
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3.1. Die Moderation zwischen den einzelnen Beiträgen / Sonya Krauss 

Ironie, Moderationsstil, Erscheinungsbild 
Der Moderatorin/dem Moderator obliegt neben der Redaktion eine besondere Bedeutung 

für das Erscheinungsbild der Sendung und der Präsentation der jeweiligen Themen. Als die 

zentrale Identifikationsfigur der Sendung behält sie/er immer die Gesprächsführung in der 

Hand. Es soll nicht der Eindruck entstehen, die Moderatorin/der Moderator identifiziere sich 

mit Positionen, die im eklatanten Widerspruch zum gesellschaftlichen Konsens stehen. 

• Die Moderatorin Sonya Kraus nimmt die Zuschauer an die Hand und zeigt ihnen, 
wie sie mit der Sendung umzugehen haben und wie die Inhalte einzuordnen sind. 
Insofern gibt es zwei Strategien: im Erotikbereich und in Bezug auf Extremmeinun-
gen oder sozial fragwürdige Meinungen sollte die Moderatorin deutlich widerspre-
chen oder Distanz schaffen (nicht bösartig: „Guckt euch die an!“); präsentieren sich 
Außenseiter sollte sie Distanz verringern (mitmachen: „Ich bin auch so eine“). Die 
vulgäre Präsentation sexueller Themen und Inhalte sollte vermieden werden. 

• Techniken der Distanzminderung können zusätzlich auch in anderen Formen hel-
fen, problematische Sendungsinhalte zu entschärfen, indem zwischen dem in den 
Ausschnitten Gezeigten und den Zuschauern moderative Brücken gebaut werden. 
Solche „Brücken“ können etwa das situative Einlassen auf Gesprächsteile sein ("Al-
so wenn mir jemand sowas sagen würde …"), das Aufzeigen von situativen Hand-
lungsalternativen ("Wenn mir das passiert wäre, hätte ich dieses oder jenes ge-
macht") und der Hinweis auf mögliche lebensweltliche Rahmungen, die gezeigtes 
bizarres Verhalten/bizarre Rede nicht entschuldigt, aber einordnet ("Wenn ich kein 
Geld und zwei Kinder hätte, würde ich mir auch nicht anders zu helfen wissen").  

• Eine uneindeutige Moderation ist zu vermeiden. Die Ironisierung durch die Modera-
torin ist zum Teil nicht deutlich genug für jüngere Kinder, es ist unklar, auf welcher 
Seite die Moderatorin ist. Sichtbare Ironie, z.B. über Haltung oder Gesichtsausdruck 
der Moderatorin, steigert das kindliche Verständnis. 

• Was das Erscheinungsbild von Sonya Kraus anbelangt, so bedient sie zuweilen das 
Geschlechtsrollenstereotyp der naiven und sexuell sich teilweise bewusst aufrei-
zend gebenden Blondine, welches bei einer entsprechenden Zusammenstellung 
von Ausschnitten den Eindruck einer Häufung problematischer sexueller bzw. Ero-
tik-Themen verstärken könnte.  

Kommunikationsstil, Bewertung der Ausschnitte 
Die Moderatorin/der Moderator übernimmt die Rolle des Diskussionsleiters und ist verant-

wortlich für die Einhaltung von Regeln, die einen Meinungsstreit ermöglichen sollen, der 

von der Achtung der Diskussionsteilnehmer untereinander geprägt ist. Sie/er verhindert 

Eskalationen zwischen den Talk-Gästen, die ein Gesprächsteilnehmer in seiner Men-

schenwürde oder seinen Persönlichkeitsrechten herabsetzen. In harten und sich emotiona-

lisierenden Konfrontationen trägt sie/er zur Versachlichung bei. Sie/er stellt sich schützend 

vor Talk- oder Publikumsgäste, die aufgrund von Labilität, emotionalem Stress oder intel-
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lektueller Überforderung etwaigen Angriffen nicht gewachsen sind. Dies gilt in besonderem 

Maße bei Kindern und Jugendlichen. 

• Bei der Sendung ttt ist es die Moderatorin Sonya Kraus, die durch ihre Kommentie-
rung die Art der Einordnung des Gesehenen vorgibt. Entsprechend sollte sie Eska-
lationen zwischen Talk-Gästen in den präsentierten Ausschnitten nicht positiv be-
werten oder verharmlosen, die Herabsetzung von Gesprächsteilnehmern durch an-
dere nicht verstärken und sichtbare Schwächen von Personen nicht hervorheben 
(indem sie etwa Sprachfehler nachäfft o.Ä.). Dasselbe gilt für die Off-
Kommentierung. 

• Die den Gesamteindruck prägende Moderation sollte einen fragwürdigen, inhuma-
nen Umgang mit Menschen nicht als normal und lustig darstellen.  
Beispiel: In der Sendung vom 28.04.2007 verspottet die Moderatorin Kandidaten aus den 
Einspielern, indem sie deren Sprachfehler und Ticks nachäfft oder sich über deren sexuellen 
und Beziehungsprobleme lustig macht und unterstreicht damit die Tendenz zur Herabwürdi-
gung der Studiogäste. 

Distanzierung durch andere Mittel 
• Nicht nur Moderation und Kommentar für sich, sondern auch andere Elemente im 

Rahmen der Moderation können jüngere Zuschauer deutlich machen, dass es sich 
um eine Veralberung der Talkshowausschnitte handelt und damit die Distanz zum 
Geschehen erhöhen. In manchen Sendungen gibt es Zeitlupen und Rückläufe, Ge-
räusche werden eingespielt, die Sprache der Teilnehmer wird durch schnellen Vor-
lauf verfremdet, es gibt bildliche Verfremdungen wie Grafikeinblendungen, die Mo-
deratorin agiert überdreht u.a.  

• Klare Distanzierungsmöglichkeiten schafft in vielen Passagen auch die verbale Ein-
führung der (Selbst)Darsteller durch die Präsentatorin (z.B. „Unser Luxus-Lümmel 
Daniel“). 

• Überdies sind einige Einspieler, die aus amerikanischen Talkshows stammen, auf-
grund der schnell gesprochenen englischsprachigen Dialoge, die mit kurzen, 
schnell ablaufenden Untertiteln versehen sind, für jüngere Zuschauer gar nicht oder 
nur sehr schwer verständlich, ihre Inhalte dürften sich ihnen nur rudimentär er-
schließen. 

Sprache 
Vulgäre Redensweisen sollen in Talkshows vermieden werden. Dabei wird jedoch auf die 

unter Jugendlichen übliche Sprache Rücksicht genommen. Sollte ein Gast derartiger Aus-

drücke unbedacht benutzen, wird er von der Moderatorin/vom Moderator darauf hingewie-

sen, dies zu unterlassen.  

• Vulgäre Sprache sollte auch in Sendungen wie ttt nicht dominieren (auch nicht im 
ironisierenden Kontext) bzw. durch die Moderation in den Sendungen, aus denen 
der jeweilige Ausschnitt stammt, klar bewertet werden. Die Moderatorin Sonya 
Kraus sollte sich keiner Vulgärsprache bedienen. 
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3.2 Gäste in den Talkshows / präsentierte Archivausschnitte und Moderati-
on in den Ausschnitten 

Meinungspluralität, extreme Anschauungen, sozial fragwürdige Meinungen 
Als Grundsatz der redaktionellen Arbeit gilt, Vertreter unterschiedlicher Meinungen bezie-

hungsweise Werthaltungen zu Wort kommen zu lassen. So sollten jeweils Befürworter und 

Gegner zu einem kontroversen Thema geladen werden. … 

Meinungspluralität bedeutet nicht Beliebigkeit. Keinesfalls sollte Vertretern extremer An-

schauungen (rassistischen/volksverhetzenden) ein Forum für die unwidersprochene 

Selbstdarstellung geboten werden. … Darüber hinaus wird die Moderatorin/der Moderator 

Aufrufe zur Intoleranz, Befürwortung von Diskriminierung oder Missachtung der Men-

schenwürde und die Billigung von beziehungsweise Anleitung zu Straftaten in einer Talk-

show unterbinden beziehungsweise in der gebotenen Schärfe in den normativen Kontext 

einordnen. Im übrigen dürfen Meinungen, deren sozial fragwürdiger Charakter offenkundig 

ist bzw. die außerhalb des Wertepluralismus des Grundgesetzes stehen, nur in dem Maße 

präsentiert werden, indem die Moderatorin/der Moderator in der Lage ist, die Problematik 

der Meinung deutlich zu machen. Je fragwürdiger die Meinung ist, desto stärker muss das 

Sendungsganze ein Gegengewicht schaffen, damit sozialethisch desorientierende Wirkun-

gen bei Kindern und Jugendlichen verhindert werden. 

• Äußert sich in einem Ausschnitt nur ein Gast und vertritt dieser in Bezug auf ein 
Thema eine extreme Meinung, die von Kindern nicht eingeordnet werden kann, so 
sollte eine Distanzierung durch die Moderatorin erfolgen.  

• Extremmeinungen sollten auch durch die Moderation in den Ausschnitten selbst re-
lativiert werden. 

• Mit Blick auf Sendungen wie ttt und in Bezug auf die von Kindern verstehbare Ironi-
sierung ist wesentlich, dass sozial fragwürdige Einstellungen und Verhaltensweisen 
für Kinder verstehbar relativiert werden.   
Beispiel: Eine gelungene Relativierung in der Sendung ttt vom 28.4.2007 ist etwa die Art 
und Weise, in der sich der Beitrag über die „Erziehungsmethode“ lustig macht, die in der 
amerikanischen Talkshow „Maury“ präsentiert wurde: die fünfzehnjährige Jessica ist auf die 
schiefe Bahn geraten und wird mit D-West konfrontiert, der ein Erziehungscamp leitet und 
das Mädchen aggressiv anschreit. Die Ironisierung durch die ttt-Redaktion – erkennbar 
schlecht bearbeitete Fotos, übertriebene Kommentierung, unglaubwürdiger Inhalt – erfolgt in 
einer Art und Weise, die Kinder klar als Veralberung erkennen können. 

Zwischenmenschliche Konflikte 
Zwischenmenschliche Konflikte sollen soweit möglich nicht ohne das Angebot von Konflikt-

lösungen oder Konfliktlösungsstrategien thematisiert werden. Insgesamt sollte neben der 

Thematisierung von negativen Aspekten und Problemen auch Positives Berücksichtigung 
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finden, um sicherzustellen, dass bei Heranwachsenden kein pessimistisches Weltbild ent-

steht. 

• Wenngleich aufgrund der Ausschnitthaftigkeit der Szenen die in ttt präsentierten 
Konflikte oftmals ohne Lösungen dargeboten werden, übernimmt die Moderatorin 
Sonya Kraus mit ihrer Kommentierung die Funktion, das Gezeigte zu bewerten. Ag-
gressiv vorgetragene Konfliktsituationen erfordern eine Distanzierung durch die 
Moderatorin. Eine Häufung von zwischenmenschlichen Konflikten, negativen As-
pekten und Problemen sollte auch in der Zusammenstellung der Ausschnitte für ttt 
vermieden werden. 

• Die Gäste in den Talkshows sollten die Umgangsformen nicht verletzen. Gewalttäti-
ge Übergriffe dürfen nicht vorkommen. Wenn dies der Fall ist, muss eine deutliche 
Intervention seitens der Moderation oder eine distanzierte Kommentierung von So-
nya Kraus erfolgen. 

• Ein derber Umgang, indem die Protagonisten sich und andere durch ihr Verhalten, 
durch ihren Umgang miteinander und durch ihre Ausdrucksweise denunzieren, soll-
te seitens der Moderation bzw. durch Sonya Kraus distanziert kommentiert werden. 

• Die Präsentation von Streitigkeiten und gegenseitigen Beleidigungen, die ohne Re-
spekt und Anerkennung des Gesprächspartners ablaufen, sollten durch die Modera-
tion in den Ausschnitten selbst kritisiert und beendet werden oder eine distanzierte 
Kommentierung von Sonya Kraus erfahren.  
Beispiel: Sendung vom 28.4.2007, 3. Beitrag: eine Frau spricht sehr abfällig über ihren 
Freund; der kommt hinzu und beschimpft die Frau wüst, sagt, sie sei chronisch untervögelt, 
geht auf sie zu und gibt der Frau eine leichte Kopfnuss, wird von der Moderatorin zurecht-
gewiesen. Kraus: „Kommen wir von der Untervögelung zur Übervögelung.“ Bei diesem Bei-
spiel ist fraglich, ob die Intervention seitens der Moderatorin Britt hier ausreicht, um das ge-
walttätige Verhalten eindeutig als inakzeptabel zu bewerten. Dagegen spricht, dass der Bei-
trag von Aggressivität bestimmt ist, die Beziehung der Personen zueinander unklar bleibt 
und der Konflikt letztlich „gelöst“ wird, indem der Mann lauter schreit. 

3.3 Themen  

Sexualität, Gewalt, Konflikte 
Sexualität, Gewalt und der Umgang mit Minderheiten sowie extrem belastende Bezie-

hungskonflikte sind Alltagsthemen, an deren Behandlung das Publikum ein starkes Inte-

resse hat. Diese Themen sind besonders sensibel zu behandeln und bedürfen einer be-

sonders gründlichen Vorbereitung. Leitgedanke muss sein, Kinder und Jugendliche vor 

einseitigen und unrelativierten und desorientierenden Extremvorstellungen sowie beein-

trächtigenden Inhalten zu schützen. 

• Einseitige Bilder oder Vorstellungen von Sexualität sowie extreme Vorstellungen 
von Sexualität und Beziehungen sollten nicht unrelativiert bleiben. 

• Zu vermeiden ist die Darstellung von Lebenskonzepten, sexuellen Verhaltenswei-
sen oder Sexualpraktiken, die „den Erfahrungen und Vorstellungen von Normalität 
eines Heranwachsenden entscheidend widersprechen, dabei aber den Eindruck 
völliger Normalität vermitteln und so bei Jüngeren die Angst auslösen könnten, in 
Zusammenhang mit eigenen späteren sexuellen Erfahrungen auf entsprechende 
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Erwartungen des Partners oder der Umwelt zu stoßen (§ 10 Abs. 1b der Richtlinien 
zur PrO-FSF). 

• Die Häufung von Beiträgen, die eine körperliche Normierung thematisieren, ist zu 
vermeiden (dick sein, dünn sein; große/kleine Brüste haben etc.).  
Beispiel: Sendung vom 28.4.2007; 13. Beitrag (aus Absolut Schlegel): Eine Frau empört 
sich, dass ihr Freund „fremdgehe“, obwohl er von ihr „im Bett alles bekomme, was er brau-
che“. Es geht um „Anale Grande“, erläutert er, zur Erläuterung für die Zuschauer wird sei-
tens der ttt-Redaktion „Poposex“ eingeblendet. Was der Mann darüber hinaus an seiner 
Freundin mag, weiß er nicht zu sagen. Das Paar trennt sich. 

Thematische Schwerpunkte 
Zur Verdeutlichung einer Problemstellung gehört bei manchen Themen auch die Darstel-

lung von außergewöhnlichen und abweichenden Einstellungen zu gesellschaftlich aner-

kannten Normen und Werten. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Außergewöhnliche 

nicht als das Durchschnittliche und das Abweichende nicht als das Normale erscheint. 

• Insbesondere bei der Zusammenstellung von Ausschnitten aus anderen Sendun-
gen zu einer neuen Sendung und der thematischen Schwerpunktlegung ist darauf 
zu achten, welches Bild von Normalität, Durchschnittlichkeit bzw. Un- oder Außer-
gewöhnlichem präsentiert wird.  

• Die Konzentration von Sexualthemen innerhalb einer Sendung ist zu vermeiden. 
Insbesondere gilt dies für Themen aus dem Bereich Sexualität und Beziehungen, 
die mit ungewöhnlichen, skurrilen oder extremen Verhaltensweisen oder Personen 
verbunden sind sowie für die Akzentuierung von sexuellen Machtverhältnissen und 
Ausstattungsmerkmalen (große Brüste etc.). 

• Bei Sendungen, die nicht für das Tagesprogramm freigegeben wurden, liegt auch 
ein „Summenproblem“ vor, d.h. dass mehrere der hier als problematisch gekenn-
zeichneten Aspekte sich häuften. Ausschnitte, die in dem einen Kontext problemati-
siert werden, können in einem anderen Umfeld weniger relevant erscheinen.  
Beispiel: Im Gutachten zur Sendung vom 28.04.2007 wird etwa die Häufung „der Themati-
sierungen sexuell … extremen Verhaltens [problematisiert] (Inzest, Nymphomanie, sexuelle 
Belästigung, sehr häufiges Fremdgehen, eine Beziehung, die nur auf dem Interesse des 
Mannes am Analsex basiert etc.)“ sowie von „Darstellungen, die die Warenförmigkeit von 
Sexualität betonen (im ersten Einspieler unterstreicht die Kameraführung von unten zwi-
schen die Beine, auf den Po und auf knappe Slips die Objekthaftigkeit der Gogo Girls; die 
Kommentare des Moderators „Du Stück“ und „endlich kann ich jetzt mit den geilen Ischen 
weitermachen“ verstärken den Eindruck einer Degradierung der Frauen zu Sexobjekten) 
und die Unterordnung von Frauen unter Männer (‚Pimp my Wife’, ‚Anale Grande’) zeigen.“ 

3.4 Gestaltung 

Bildebene 
• Bilder von nackten, halb nackten, posierenden Menschen finden sich vielfach im 

Tagesprogramm des Fernsehens, sind vor allem durch die Plakatwerbung auch im 
Straßenbild präsent und nicht per se jugendschutzrelevant. Von bloßen Abbildun-
gen zu unterscheiden sind sexuell stimulierende und aufreizende Präsentationen 
und Posen, die Hervorhebung von primären und sekundären Geschlechtsteilen, 
zum Beispiel durch eine entsprechende Kameraführung.  
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Beispiel: Sendung vom 28.4.2007; 1. Beitrag: Eine anheizende Bildebene mit Einstellungen, 
die Busen und Po von tanzenden Frauen fokussieren, kombiniert mit einem sexistischen 
Off-Kommentar, der die Frauen degradiert und ihren Objektcharakter betont, ist für das Ta-
gesprogramm nicht geeignet. Die Ironisierung des Gezeigten durch die übertriebene, sexis-
tische Sprechweise des Kommentators erschließt sich jüngeren Kindern nicht. 

Kommentar in den Archivausschnitten 
• Zu manchen Ausschnitten gibt es einen Off-Kommentar, für den dieselben Aspekte 

relevant sind wie für die Moderatorin Sonya Kraus. Da hier eine mögliche Ironisie-
rung aber nicht durch Mimik erfolgen kann, ist sie von jüngeren Kindern schwerer 
zu durchschauen.   
Beispiel: Sendung vom 28.4.2007; 1. Beitrag: Der Kommentar zu den tanzenden Frauen ist 
ironisch-sexistisch; die Frauen werden degradiert, ihr Objektcharakter wird betont;  
Die Ironisierung des Gezeigten durch die übertriebene, sexistische Sprechweise des Kom-
mentators erschließt sich jüngeren Kindern nicht. 
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Matrix–Formulierungen im Falle der Verwendung von Hakenkreuzen 
(§ 86a StGB, § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 JMStV) 

Hinsichtlich des Aufbaus des Gutachtens wird darauf hingewiesen, dass Ausführun-
gen zu absoluten Ausstrahlungsverboten nach §§ 4 Abs. 1 und 2 JMStV im Allge-
meinen unter dem Punkt „Begründung“ bereits vor den Erwägungen zur Sendezeit-
platzierung wegen Entwicklungsbeeinträchtigung zu machen sind. Nachfolgend 
sind Formulierungen dargestellt betreffend die Verwendung von Kennzeichen ver-
fassungswidriger Vereinigungen (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 JMStV, für den Fall,  

• dass der FSF-Prüfausschuss einen möglichen Verbotsverstoß in Betracht zieht 
bzw. Zweifel im Sinne von § 15 Abs. 2 PrO-FSF hat und eine Vorlage an den Juris-
tischen Sachverständigen für begründet hält (hierzu I.); 

• dass nach Ansicht des FSF-Prüfausschusses ein Verstoß aufgrund des Schutz-
zwecks der Verbotes bei einschränkender Auslegung nicht in Betracht kommt 
(hierzu II.); 

• dass nach Ansicht des FSF-Prüfausschusses ein Verstoß aufgrund der Sozialadä-
quanzklausel insbesondere wegen den Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklä-
rung bzw. der Berichterstattung nicht in Betracht kommt (hierzu III.). 

I. Formulierung bei möglichem Verbotsverstoß 

Die gesichteten Sendeinhalte können durch die Veranschaulichung von Haken-
kreuzen [alternativ z.B. die Intonierung des Horst-Wessel-Liedes, der Hitlergruß (He-
ben des rechten ausgestreckten Armes), Aussprüche wie „Heil Hitler“ oder „Sieg 
Heil“] nach Auffassung des Ausschusses gegen das Verbot der Verwendung von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 JMStV 
verstoßen. Da der Ausschuss zudem weder unter dem Gesichtspunkt der vom Bun-
desgerichtshof entwickelten einschränkenden Schutzzweck-Auslegung noch unter 
Sozialadäquanz-Gesichtspunkten (§ 4 Abs. 1 S. 2 JMStV) die Zulässigkeit einer Aus-
strahlung eindeutig bejahen konnte, erfolgt eine Vorlage an einen Juristischen 
Sachverständigen im Sinne des § 15 Abs. 1 und 2 PrO-FSF. 

II. Formulierung bei Verneinung eines Verstoßes aufgrund einschränkender 
Schutzzweck-Auslegung  

[Kommt insbesondere in Betracht bei kurzen, nur andeutungsweisen Darstellungen 
einschlägiger Kennzeichen in Dokumentationen und Spielfilmen, wenn erkennbar 
kein Werbecharakter durch Kennzeichen bzw. für verfassungswidrige Organisation 
gegeben ist und/oder es vor allem um die – auch fiktive – Darstellung von Ge-
schehnissen im Ausland (außerhalb der Bundesrepublik) geht]: 

Zunächst gelangte der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass kein Verstoß gegen das 
Ausstrahlungsverbot nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 JMStV (Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen) vorliegt. Zwar werden im Rahmen der gesich-
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teten Sendeinhalte auch Hakenkreuze [alternativ z.B. die Intonierung des Horst-
Wessel-Liedes, der Hitlergruß (Heben des rechten ausgestreckten Armes), Aussprü-
che wie „Heil Hitler“ oder „Sieg Heil“] veranschaulicht und damit Kennzeichen im 
Sinne des Verbotstatbestandes verwendet. Allerdings läuft die konkrete Kennzei-
chenverwendung im Rahmen der gesichteten Sendung nach Auffassung des Aus-
schusses dem Schutzzweck der Verbotsvorschrift nicht zuwider und verstößt daher 
im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) und der Ober-
gerichte nicht gegen § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 JMStV bzw. § 86a StGB. 

Insbesondere hat der BGH in ständiger Rechtsprechung betont, dass eine Über-
dehnung des Verbotstatbestands des § 86a StGB dadurch zu vermeiden ist, dass 
eine Kennzeichenverwendung nicht erfasst wird, die dem Schutzzweck des Verbo-
tes ersichtlich nicht zuwiderläuft (vgl. BGH, Urteil vom 18.10.1972 - 3 StR 1/71 I; BGH, 
Urteil vom 14.02.1973 - 3 StR 1/72 I). Als Schutzzweck der Strafvorschrift ist dabei im 
Einzelnen nicht nur die Abwehr einer Wiederbelebung der verbotenen Organisation 
oder der von ihr verfolgten verfassungsfeindlichen Bestrebungen, auf die das Kenn-
zeichen symbolhaft hinweist, zu verstehen. Die Vorschrift dient auch der Wahrung 
des politischen Friedens dadurch, dass „jeglicher Anschein einer solchen Wiederbe-
lebung sowie der Eindruck bei in- und ausländischen Beobachtern des politischen 
Geschehens in der Bundesrepublik Deutschland vermieden wird, in ihr gebe es eine 
rechtsstaatswidrige innenpolitische Entwicklung, die dadurch gekennzeichnet sei, 
dass verfassungsfeindliche Bestrebungen der durch das Kennzeichen angezeigten 
Richtung geduldet würden“ (BGH, Urteil vom 18.10.1972 - 3 StR 1/71 I). Schließlich 
will das Verbot auch verhindern, dass die Verwendung von Kennzeichen verbote-
ner verfassungsfeindlicher Organisationen – ungeachtet der damit verbundenen 
Absichten – sich wieder derart einbürgert, dass das Ziel, solche Kennzeichen aus 
dem Bild des politischen Lebens in der Bundesrepublik grundsätzlich zu verbannen, 
nicht erreicht wird, mit der Folge, dass sie schließlich auch wieder von den Verfech-
tern der politischen Ziele, für die das Kennzeichen steht, gefahrlos gebraucht wer-
den können. 

Nach Auffassung des Ausschusses kann bei den vorliegenden Sendeinhalten da-
von ausgegangen werden, dass sie dem Schutzzweck des Verbotes im genannten 
Sinne erkennbar nicht zuwiderlaufen. Maßgeblich für diese Bewertung ist, dass es 
sich bei der Dokumentation [dem Film] um eine ausländische Produktion handelt, 
die zudem – wenngleich fiktive – Geschehnisse im Ausland dokumentieren bzw. 
darstellen. Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des Ausschusses fernliegend, dass 
hierdurch im Sinne des Schutzzwecks der Verbotsvorschrift der Eindruck entstehen 
könne, in der Bundesrepublik würden entsprechende Kennzeichen (wieder) gedul-
det werden oder es bestehe die Gefahr einer Einbürgerung derartiger Kennzei-
chen. In letzter Hinsicht wurde auch als erheblich angesehen, dass die Kennzeichen 
nur sehr kurz [und/oder nur andeutungsweise] zur Anschauung gelangen und kei-
nesfalls im Mittelpunkt der Sendeinhalte stehen. Auch der Bundesgerichtshof hat in 
diesem Zusammenhang ausgeführt, dass bei nur „einmaliger Verwendung“ derart, 
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dass die Kennzeichen „nur kurz in das äußere Erscheinungsbild treten“ und dass 
damit „eine Nachwirkung auf Dritte in einer dem Symbolgehalt dieser Kennzeichen 
entsprechenden Richtung von vornherein ausgeschlossen“ ist, eine Anwendung 
des Verbotes nur bei Hinzutreten besonderer Umstände in Betracht komme. Solche 
besonderen Umstände sind vorliegend aber gerade nicht ersichtlich. 

Schließlich ist im vorliegenden Fall nach Auffassung des Ausschusses ausgeschlos-
sen, dass durch die Art der Darstellung der Kennzeichen diese oder die durch sie 
vertretenen verfassungswidrigen Vereinigungen positiv dargestellt oder gar glorifi-
ziert werden. Auch der BGH stellt indes bei der Schutzzweck-Auslegung darauf ab, 
dass nach der konkreten Verwendung keine „Werbewirkung“ für die in einem ver-
fassungsfeindlichen Kennzeichen symbolhaft verkörperten Ideen und politischen 
Ziele besteht (BGH, Urteil vom 14.02.1973 - 3 StR 1/72 I). Eine solche Werbewirkung ist 
auch vorliegend nach einhelliger Ansicht des Prüfausschusses ausgeschlossen. Will 
man zudem der Auffassung in der Rechtsliteratur folgen, nach der die Darstellun-
gen von verfassungsfeindlichen Kennzeichen im Fernsehen „zumeist“ als erlaubt im 
Sinne des Sozialadäquanz anzusehen sind, „wenn nicht der Eindruck entsteht, es 
werde für die Organisation oder ihre Bestrebungen geworben“ (vgl. Reuter, Verbo-
tene Symbole, 2004, S. 258), so ergibt sich schließlich auch hiernach, dass ein Ver-
stoß gegen das Verbot des § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 JMStV vorliegend nicht anzunehmen 
ist. 

III. Formulierung bei Verneinung eines Verstoßes aufgrund Sozialadäquanz  

[Kommt insbesondere in Betracht bei Dokumentationen über aktuelles oder histori-
sches Zeitgeschehen, z.B. die NS-Zeit, wenn sachlich nüchterne Darstellung ohne 
propagandistische oder glorifizierende Sinngebung; auch sachliche Berichterstat-
tung über aktuelle Geschehnisse (z.B. über Neonazis, die Kennzeichen verwenden; 
über Computerspiele mit Hakenkreuzen); hingegen wohl nicht bei rein fiktiven Ge-
schehnissen in Spielfilmen (z.B. „Indiana Jones“), dann II.] 

Zunächst gelangte der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass kein Verstoß gegen das 
Ausstrahlungsverbot nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 JMStV (Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen) vorliegt. Zwar werden im Rahmen der gesich-
teten Sendeinhalte auch Hakenkreuze [alternativ z.B. die Intonierung des Horst-
Wessel-Liedes, der Hitlergruß (Heben des rechten ausgestreckten Armes), Aussprü-
che wie „Heil Hitler“ oder „Sieg Heil“] veranschaulicht und damit Kennzeichen im 
Sinne des Verbotstatbestandes verwendet. Allerdings gilt gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 
JMStV die so genannte Sozialadäquanzklausel des § 86 Abs. 3 StGB entsprechend. 
Danach ist das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
nicht untersagt, wenn es der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfas-
sungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder 
der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Ge-
schichte oder ähnlichen Zwecken dient. 
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a. Ergänzender Textbaustein „staatsbürgerliche Aufklärung“ 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH und der Obergerichte dient der „staats-
bürgerlichen Aufklärung“ im Sinne des Sozialadäquanz eine Handlung, die zur An-
regung der politischen Willensbildung und Verantwortungsbereitschaft des Staats-
bürgers und damit zur Förderung seiner politischen Mündigkeit Wissen vermittelt 
(BGH, Urteil vom 18.02.1970 - 3 StR 2/69 I; OLG München, Beschluss vom 07.08.2006 - 
4 St RR 142/06). Dies ist nach einhelliger Auffassung des Ausschusses vorliegend er-
kennbar der Fall, da die Dokumentation sachlich und nüchtern bestimmte Ge-
schehnisse der NS-Zeit wiedergibt und damit zumindest überwiegend die Aufklä-
rung des Staatsbürgers über die Machenschaften der Führung des dritten Reiches 
und der NS-Propagandamaschinerie betreibt. Dass einzelne Szenen insoweit im 
Rahmen der Dokumentation durch neue Inszenierung „nachgestellt“ werden, ist 
insoweit unschädlich, weil auch die nachgestellten Szenen der Dokumentation ei-
nes realen Geschehens dienen. Insoweit wird nach Ansicht die Intention der 
staatsbürgerlichen Aufklärung in noch transparenter Weise erfüllt, da durch die 
(nachgestellte) Veranschaulichung der Szenen die Geschehnisse dem Zuschauer 
besonders nahegebracht werden.  

Zwar greift der sozialadäquate Zweck der staatsbürgerlichen Aufklärung dann nicht 
ein, wenn die Information der Öffentlichkeit nur einen Vorwand bildet, um in Wahr-
heit die mit dem Inhalt der Schrift angestrebte propagandistische Wirkung zu erzie-
len. Derartige Zwecke verfolgt die zur Sichtung vorgelegte Dokumentation [der 
vorgelegte Film] jedoch erkennbar nicht. 

b. Ergänzender Textbaustein „Berichterstattung“ 

Der Sozialadäquanz-Grund der Berichterstattung umfasst jede Form der Nachrich-
tenübermittlung oder Dokumentation, die ein wahres Geschehen zum Inhalt hat 
und Informationszwecken dient. Entscheidend ist dabei, dass sich die Berichterstat-
tung auf Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte bezieht. Nach der 
Rechtsprechung ist also bei der Berichterstattung stets an reale Sachverhalte anzu-
knüpfen, die sich entweder gegenwärtig abspielen oder in der Vergangenheit lie-
gen (vgl. Kammergericht, Urteil v. 28.11.1994 – 1 AR 287/94-4 Ws 294/94). Diesen An-
forderungen genügen die Darstellungen der zur Sichtung vorgelegten Sendeinhal-
te. Gegenstand der Dokumentation sind insbesondere authentische Sachverhalte, 
die sich während der NS-Diktatur und damit in der Vergangenheit zugetragen ha-
ben. Die gesichteten Inhalte dienen ausschließlich dem Zweck der Information der 
Zuschauer. Ein „Werbecharakter“ bzw. eine propagandistische Wirkung in einer der 
Symbolik der Kennzeichen entsprechenden verfassungsfeindlichen Richtung ver-
mochte der Ausschuss indes aufgrund der nüchternen und ausgewogenen Darstel-
lung der realen Geschehnisse auszuschließen. Damit dienen die gesichteten Inhalte 
der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens bzw. der Geschichte im 
Sinne des § 4 Abs. 1 S. 2 JMStV in Verbindung mit § 86 Abs. 3 StGB. 
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Chronik der FSF 

Beginn 1990er Jahre Gesellschaftliche Debatte über die Folgen der Darstellung von 
Gewalt und Sex im Fernsehen. Forderung nach Verschärfung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Jugendschutz 

2. Mai 1993  In einer Anhörung der Rundfunkreferenten in Düsseldorf schlägt 
Joachim von Gottberg – zu dem Zeitpunkt Vertreter der Obersten 
Landesjugendbehörden bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (FSK) – vor, das System der FSK auf das Fernsehen 
zu übertragen. Unter der Aufsicht eines fachkundigen, neutralen 
Kuratoriums (unter Beteiligung der Medienanstalten) sollten Sen-
dungen vor der Ausstrahlung geprüft werden. Die Ergebnisse 
sollten von den Medienanstalten anerkannt werden. Sowohl auf 
politischer wie auf Senderseite stößt der Vorschlag auf grundsätzli-
che Zustimmung. Die Sender erklären sich bereit, eine solche 
Selbstkontrolleinrichtung zu gründen, zu finanzieren und ihre Er-
gebnisse zu akzeptieren. Die Vertreter der Landesmedienanstalten 
hingegen begrüßen zwar das Einrichten einer Selbstkontrolle, leh-
nen jedoch die Vermischung der vom Staat bestellten Aufsicht mit 
einer von der Wirtschaft organisierten Selbstkontrolle ab. Die öf-
fentlich-rechtlichen Sender verweigern grundsätzlich ihre Mitar-
beit oder gar Mitgliedschaft in einer solchen Einrichtung, sie ver-
weisen auf die Kontrolle durch eigene Aufsichtsgremien. 

Sommer 1993  Vereinsgründung und Antrag der FSF auf Eintrag als gemeinnüt-
ziger Verein in das Vereinsregister. Mitglieder sind alle bundes-
weit ausstrahlenden privaten Fernsehsender.  

Funkausstellung 1993  Jürgen Doetz, damals schon Präsident des Verbandes privater 
Rundfunk und Telekommunikation (VPRT), stellt einer interes-
sierten Öffentlichkeit das Projekt vor. Im Ergebnis handelt es sich 
nach seiner Darstellung um eine Selbstkontrolle „light“ – aus-
schließlich getragen von den privaten Fernsehanbietern und ohne 
Befugnis, Prüfergebnisse mit der notwendigen Sicherheit für die 
Anbieter zu erteilen. 

November 1993  Die Mitgliederversammlung verabschiedet die erste Satzung des 
Vereins. 

4. April 1994  Die Geschäftsstelle der FSF ist funktionsfähig: Joachim von Gott-
berg wird von den Sendern beauftragt, als Geschäftsführer die 
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Organisation der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) zu 
übernehmen.  
Eine Liste mit 70 Prüferinnen und Prüfern wird aufgestellt. Prüf-
ausschüsse der FSF nehmen ihre Arbeit auf.   
Das erste Kuratorium setzte sich aus 15 Sachverständigen aus Wis-
senschaft und Jugendschutzpraxis zusammen. Dazu gehören auch 
die Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schrif-
ten (BPjS, heute BPjM [für Medien]), Elke Monssen-Engberding, 
und der Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der 
FSK, Folker Hönge. 

Ende April 1994 Das Kuratorium der FSF verabschiedet eine umfassende Prüford-
nung, die sowohl formal als auch inhaltlich den Ablauf der Prü-
fungen regelt. Die inhaltlichen Prüfkriterien entsprechen dem ak-
tuellen Stand der Medienwirkungsforschung  

25. Mai 1994 Die FSF stellt sich auf einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit 
vor. Die Resonanz ist weitgehend positiv, nicht zuletzt auch we-
gen der Vorlage der ersten Prüfstatistik: Mehr als die Hälfte der 
von den Sendern gestellten Anträge wurde abgelehnt. Damit 
wurde die Befürchtung nicht bestätigt, die FSF würde den Sen-
dern in ihren Ergebnissen zu sehr entgegenkommen. 

Mitte der 90er Jahre Der Anteil fiktionaler Programme im Fernsehen geht zurück, neue 
Mischformate entstehen, in denen Realität, Spiel, Spontaneität und 
redaktionelle Vorgaben kombiniert sind (Talkshows, Gerichts-
shows, Big Brother, Dschungel-TV etc.). Dieser Trend stellt Ju-
gendschutz und Selbstkontrolle vor neue praktische und inhaltli-
che Probleme. 

Ende der 90er Jahre Auseinandersetzungen zwischen Landesmedienanstalten und der 
FSF über die Grenze zwischen erlaubten erotischen und verbote-
nen pornografischen Darstellungen.   
In keinem anderen Bereich hat sich der gesellschaftliche Werte-
wandel so deutlich auf die Spruchpraxis des Jugendschutzes aus-
gewirkt wie bei sexuellen Darstellungen. Während in den 50er 
Jahren Filme allein deshalb keine Jugendfreigabe erhielten, weil 
außereheliche Sexualität auch nur thematisiert wurde, sind heute 
Darstellungen nackter Menschen oder sexuell stimulierende Effek-
te kein Jugendschutzkriterium mehr. Bei einigen von der FSF frei-
gegebenen Erotikfilmen vertraten die Medienanstalten die Auffas-
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sung, die Grenze zu Pornographie sei überschritten. Nach einigen 
Diskussionen gab es dann keine weiteren Streitfälle. 

Jahr 2000  Mit der Änderung des Rundfunkstaatsvertrags stellt der Gesetz-
geber einen Bereich unter die Aufsicht der Landesmedienanstal-
ten, der nach Auffassung fast aller Fachleute – auch der Medien-
anstalten selbst – bei der FSF gut aufgehoben scheint: die Prüfung, 
ob indizierte Filme im Fernsehen ausgestrahlt werden dürfen. 

Sommer 2001 Eine Diskussion um die Reform des Jugendschutzrechts beginnt. 
Die FSF kritisiert, eine Selbstkontrolle mache keinen Sinn, wenn 
ihre Ergebnisse von den Medienanstalten nicht anerkannt wür-
den. Es käme zu sinnlosen Doppelprüfungen, die Prüfung durch 
die FSF biete für die Anbieter keine Planungssicherheit. Anderer-
seits wird immer deutlicher, dass angesichts der rasanten Medien-
entwicklung eine Regulierung ohne die Mitarbeit der Anbieter 
nicht mehr möglich sein wird. Diese Überlegungen werden von 
den Ländern bei der Diskussion der Reform des Jugendschutz-
rechts miteinbezogen. Sie wird von drei Grundideen geleitet:  
1. Die Zusammenfassung von Jugendschutzbestimmungen ver-
schiedener Gesetze in das Jugendschutzgesetz (JuSchG) für Off-
linemedien und den Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) 
für Onlinemedien,  
2. weitgehende Angleichung der Jugendschutzbestimmungen für 
Fernsehen und Internet und  
3. Stärkung der Selbstkontrolleinrichtungen. 

Juni 2001 Der erste Entwurf eines Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
(JMStV) entsteht, der positive Ansätze erkennen lässt, die Selbst-
kontrolle in einen gesetzlichen Rahmen zu stellen. Nach langen 
Debatten über die Strukturen des neuen Verhältnisses von Selbst-
kontrolle und staatlicher Aufsicht gelingt es, die Gesetzesentwürfe 
noch vor den Bundestagswahlen im Herbst 2002 so zu überarbei-
ten, dass das Jugendschutzgesetz (JuSchG) und der JMStV am 
1. April 2003 in Kraft treten können. 

1. April 2003  Der Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den 
Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (JMStV) tritt in Kraft. 
Danach wird für die Aufsicht über Fernsehen und Internet (Online-
medien) die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gebildet, 
ein Organ der Landesmedienanstalten, das aus zwölf Mitgliedern 
besteht. Davon werden sechs aus den Kreisen der Direktoren der 



 Anhang XI: Chronik der FSF 

 
FSF-Jahresbericht 2007 

A-152 

Landesmedienanstalten gewählt, vier werden von den Obersten 
Landesbehörden benannt, zwei vom Bund. Die Landesmedienan-
stalten geben alle Jugendschutzverfahren an die KJM ab, die ge-
meinsam für alle LMAs die Entscheidungen trifft. Das Gesetz bie-
tet gleichzeitig den Anbietern die Möglichkeit, Institutionen der 
Selbstkontrolle einzurichten. In § 19 JMStV werden bestimmte An-
forderungen an die Selbstkontrolle festgelegt. Werden diese er-
füllt, so wird die jeweilige Einrichtung als Selbstkontrolle im Sinne 
des JMStV von der KJM anerkannt. Eine anerkannte Selbstkontrol-
le kann die Bestimmungen der Jugendschutzgesetze gegenüber 
ihren Anbietern weitgehend selbständig durchsetzen. Die KJM 
kann nur eingreifen, wenn die Anbieter ein relevantes Programm 
nicht vorgelegt haben oder wenn das Prüfergebnis fachlich nicht 
haltbar ist (Beurteilungsspielraum). 

2. April 2003  Konstituierende Sitzung der Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM).   
Der Antrag der FSF auf Anerkennung als Selbstkontrolleinrich-
tung, die mit der Selbstregulierung die Bestimmungen des Ju-
gendschutzes gegenüber den Anbietern weitgehend eigenständig 
durchsetzen kann, liegt bei dieser Sitzung bereits mit allen not-
wendigen Unterlagen vor. 

25. Mai 2003 Gespräch zwischen der KJM und FSF zur Klärung einiger weniger 
noch strittiger Fragen. 

28. August 2003 Die FSF wird rückwirkend ab dem 1. August 2003 als Selbstkon-
trolle im Sinne des JMStV anerkannt. 

Sommer 2003 Die FSF setzt sich mit der Evangelischen und der Katholischen 
Kirche in Verbindung, um in einem kooperativen Verfahren aus 
ihren Reihen Personen als Prüfer für die FSF zu gewinnen. Es 
wird darüber hinaus der Entschluss gefasst, je einen Vertreter der 
beiden großen Kirchen ins Kuratorium der FSF aufzunehmen. 

2004 Das FSF-Kuratorium erarbeitet Richtlinien zur Anwendung der Prüf-
ordnung der FSF. Ziel dieser Richtlinien ist es, die in § 5 Abs. 1 
JMStV sehr allgemein gehaltene Zielsetzung des Jugendschutzes 
über die immer noch sehr abstrakte Umsetzung in der Prüford-
nung der FSF hinaus durch anwendbare Kriterien zu konkretisie-
ren und für die Prüferinnen und Prüfer nachvollziehbar zu be-
gründen. 
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25. Mai 2004 Die FSF feiert in Berlin ihr zehnjähriges Bestehen. Auf der Jubi-
läumsfeier kritisieren Wolf-Dieter Ring, Präsident der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien (BLM) als auch Jürgen Doetz, 
Präsident des Verbandes Privater Rundfunk und Telekommunika-
tion (VPRT) die Haltung von ARD und ZDF gegenüber dem Ju-
gendschutz. Beide betonen, dass dieses Thema nicht zwischen öf-
fentlichen und privaten Anbietern teilbar ist. 

21. Juli 2004 Die KJM vermeldet per Pressemitteilung einen „Grundsatzbe-
schluss“ zu Schönheitsoperationen. Einerseits sollen nun „TV-
Formate, in denen Schönheitsoperationen zu Unterhaltungszwe-
cken angeregt, durchgeführt oder begleitet werden, grundsätzlich 
nicht vor 23.00 Uhr gezeigt werden“. Andererseits geht die KJM 
davon aus, „dass geplante Formate dieser Machart künftig mög-
lichst umfassend der FSF vor der Ausstrahlung zur Prüfung vor-
gelegt werden“.  
Die FSF reicht gegen diesen „Grundsatzbeschluss“ Klage 
beim Verwaltungsgericht Berlin ein. Zum einen sei es unzuläs-
sig, in Richtlinien Kriterien für Sendungen aufzustellen, die da-
mals noch in Planung waren, ohne der Selbstkontrolle Gelegenheit 
zur Kriterienbildung zu geben. Außerdem sei es unzumutbar, 
Grundsatzbeschlüsse durch Pressemitteilungen zu kommunizie-
ren, ohne die Beteiligten schriftlich darüber zu informieren. 

24. Juli 2004 Gegen eine pauschale Verurteilung von unterhaltenden Fernseh-
sendungen zum Thema „Schönheitsoperation“ spricht sich der 
Geschäftsführer der FSF, Joachim von Gottberg, aus. Auch Jürgen 
Doetz, Präsident des VPRT kritisiert die pauschale Vorverurtei-
lung bestimmter Formate durch die Landesmedienanstalten. 
Durch Streitfälle, die letztlich auf unterschiedlichen Einschätzun-
gen in Geschmacksfragen beruhen, dürfe die Meinungs- und 
Rundfunkfreiheit nicht angetastet werden. 

9. August 2004 Zeitgleich mit einem Artikel im „Focus“ verkündet die KJM per 
Pressemeldung, dass die FSF bei der Beurteilung einer Folge der 
Serie I Want a Famous Face (MTV) mit der Freigabe im Tagespro-
gramm ihren Beurteilungsspielraum überschritten habe. Sie legt 
eine Ausstrahlung u. a. zwischen 22.00 und 6.00 Uhr fest und geht 
damit nicht ganz konform mit ihrem „Grundsatzbeschluss“ (vgl. 
21. Juli 2004). 
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25. Februar 2005  Das Kuratorium der FSF verabschiedet neue Richtlinien zur An-
wendung der Prüfordnung der FSF, die am 1. März 2005 in Kraft 
treten. Die Richtlinien sollen die Prüfung von Fernsehprogram-
men unter Jugendschutzgesichtspunkten transparenter machen 
und der Vereinheitlichung der Spruchpraxis dienen. Das umfas-
sende Papier gibt Vorgaben für die Darstellung von Gewalt oder 
Sexualität in Fernsehprogrammen, es bietet aber auch Kriterien 
für den Umgang mit Spielshows oder Reality-Soaps. Darüber hin-
aus werden die gesetzlichen Vorgaben für unzulässige Sendungen 
ausführlich erläutert. 

Juni 2005  Die FSF legt ihren Jahresbericht vor: Zwei Jahre nach Inkrafttreten 
des neuen Jugendschutzrechts dokumentiert die FSF in einem um-
fangreichen Bericht ihre Arbeit. Dies nahm das Kuratorium der 
FSF zum Anlass, eine insgesamt positive Bilanz über das Modell 
der regulierten Selbstkontrolle zu ziehen.  
In dem Zeitraum seit ihrer Anerkennung durch die KJM im Au-
gust 2003 bis zum Jahresende 2004 wurden durch die Prüfgremien 
der FSF insgesamt 1.202 Fernsehprogramme bewertet. Dies bedeu-
tet eine Zunahme des Prüfaufkommens gegenüber den Vorjahren 
um fast 50 %.  
Bei den Ausnahmeanträgen, über die nun die FSF abschließend 
entscheiden kann, ist ein noch deutlicherer Anstieg der Vorlagen 
zu verzeichnen: Während in den Jahren 2001 24 Filme, 2002 49 
Filme und 2003 63 Filme dieser Kategorie eingereicht wurden, wa-
ren es allein im Jahr 2004 insgesamt 148 Beiträge. „Damit zeigt 
sich, dass die seit der Anerkennung geltende größere Verlässlich-
keit der Prüfvoten bei den Sendern zu einem vermehrten Vorla-
geverhalten geführt hat“, so Andrea Urban, Vorsitzende des Kura-
toriums der FSF.  
Eine Herausforderung stellten im Berichtszeitraum vor allem neue 
Formate wie Scare Tactics, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! 
und Die Burg oder Beiträge zum Thema Schönheitsoperationen 
dar. Diese Programme können nicht anhand derselben Bewer-
tungskriterien beurteilt werden wie fiktionale Genres.  
Nach Ansicht des Kuratoriums zeigt sich gerade hier die Stärke 
einer Selbstkontrolle: Sie kann auf verschiedenen Ebenen – insbe-
sondere bereits im Vorfeld der Produktion – durch intensive Zu-
sammenarbeit mit den Jugendschutzbeauftragten der Sender, auf 
neue Formate reagieren. Auch wurden auf den regelmäßig statt-
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findenden Fortbildungen der inzwischen annähernd 100 Prüferin-
nen und Prüfer aktuelle problematische Beiträge gesichtet und 
kontrovers diskutiert.  
Mit Aufkommen der Problematik hat sich zudem eine Arbeits-
gruppe des Kuratoriums gebildet, um die Prüfkriterien und Richt-
linien entsprechend fortzuschreiben. Dies geschah z. B. zur Bewer-
tung und Platzierung von Sendungen zum Thema Schönheitsope-
rationen. 

Seit November 2005  Die Selbstkontrolleinrichtungen treffen sich regelmäßig, um sich 
zum einen über Arbeitsweisen und Richtlinien auszutauschen 
und zum anderen die Idee der regulierten Selbstkontrolle sowohl 
national als auch international zu vertreten bzw. als Zukunftsmo-
dell zu positionieren. 

18. November 2005 Der Medien-WAL, der Medienpädagogische Preis für Wissen-
schaftlich Außergewöhnliche Leistungen, wird zum letzten Mal 
verliehen.   
Seit 1997 haben die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kom-
munikationskultur (GMK) und die FSF diesen Preis vergeben. Aus-
gezeichnet wurden herausragende Diplom-, Magister- und Staats-
examensarbeiten aus dem deutschsprachigen Raum, die sich mit 
medienpädagogischen Fragestellungen auseinandersetzten. Der 
Preis war mit 1.500 Euro dotiert, außerdem wurden Möglichkeiten 
zur Veröffentlichung geboten. Aufgrund der Änderungen in den 
Studienordnungen hatte sich die Qualität der Arbeiten verändert, 
sodass über eine Veränderung der Richtlinie für die Preisvergabe 
nachgedacht werden musste. 

6. Juli 2006 Die Klage der FSF gegen den KJM-Beschluss vom 20. Juli 2004 und 
gegen eine Passage der KJM-Pressemitteilung vom 9. August 2004 
(siehe oben) hat Erfolg. Das Verwaltungsgericht erklärt den Be-
schluss der Kommission für Jugendmedienschutz vom 20. Juli 2004 
für rechtswidrig. Zur Begründung wird ausgeführt, die Kommis-
sion für Jugendmedienschutz habe mit ihrem Beschluss den Ein-
druck erweckt, eine verbindliche (allgemeine) Regelung schaffen 
zu wollen. Dafür gebe es aber keine gesetzliche Grundlage.   
Das Verwaltungsgericht hat außerdem die von dem FSF beanstan-
dete, wörtlich wiedergegebene Passage aus der Pressemitteilung 
vom 9. August 2004 für rechtswidrig befunden. Zur Begründung 
wurde ausgeführt, die zitierte Passage stelle eine unwahre Tatsa-
chenbehauptung dar. Der FSF habe die Prüfung der Serienfolgen I 
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Want a Famous Face anhand der gesetzlichen Bestimmungen und 
damit auch unter dem Gesichtspunkt der Entwicklungsbeein-
trächtigung von Kindern und Jugendlichen vorgenommen. Das 
Verwaltungsgericht hat weiter ausgeführt, die unzutreffende Be-
hauptung sei geeignet, die Tätigkeit der FSF zu beeinträchtigen, 
da sie ein schlechtes Licht auf deren Arbeitsweise werfe. Die Kom-
mission für Jugendmedienschutz wurde deshalb außerdem ver-
pflichtet, die Behauptung zu widerrufen.  
(Urteil der 27. Kammer vom 6. Juli 2006 – VG 27 A 236.04) 

April 2007 Vor 10 Jahren erschien die erste Ausgabe der tv diskurs mit dem 
Titelthema „Jugendschutz in Europa“. Zielsetzung der vierteljähr-
lich erscheinenden Zeitschrift ist eine möglichst umfassende In-
formation über den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Diskurs rund um das Thema Jugendschutz und Medien. In tv dis-
kurs wird seitdem immer wieder die Frage nach der Wirkung von 
Gewaltdarstellungen und nach einem Wertewandel oder gar Wer-
teverlust durch die Medien gestellt, es werden rechtliche und 
technische Fragen behandelt und tv diskurs gestaltet durch Akzen-
tuierung der Themen die Diskussionsprozesse aktiv mit. 

Juni 2007 Unter Vermittlung der FSF kommen die Sender und die KJM mit 
der Trailervereinbarung zur ersten bilateralen Vereinbarung zwi-
schen beiden Seiten. Sie legt fest, dass Programme mit einer Sen-
dezeitbeschränkung nach 22.00 beziehungsweise 23.00 Uhr in Be-
wegtbildern nur zu den Zeiten beworben werden, zu denen diese 
Programme ausgestrahlt werden dürfen. Für alle anderen Pro-
gramme gibt es keine Beschränkung hinsichtlich der Sendezeit in 
der sie beworben werden dürfen. Gleichzeitig verpflichten sich 
die Sender und die FSF, ihre Bemühungen und Kontrollmaßnah-
men zu verstärken, damit die Programmankündigungen inhalt-
lich keinen Verstoß gegen Jugendschutzbestimmungen enthalten. 
Mit dieser Vereinbarung wird ein Streit über unterschiedliche In-
terpretationen von § 10 JMStV im gegenseitigen Einvernehmen 
außergerichtlich geklärt.  

30.10.2007 Das Hans-Bredow-Institut veröffentlicht einen im Auftrag von 
Bund und Ländern erstellten wissenschaftlichen Bericht zur Vor-
bereitung der Evaluierung des Jugendschutzgesetzes. Dabei wird 
grundsätzlich das System der regulierten Selbstregulierung als Er-
folg dargestellt. 




